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Sprechzeiten in den Ortsverwaltungen:
Ablach, Ortsvorsteher Sander
Tel. (privat) 901144, Amt 1829
E-Mail: ortsverwaltung-ablach@gmx.de
Sprechzeiten: Mo. 18:30 - 20:00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Bittelschieß, Ortsvorsteher Stumpp
Tel. (privat) 1841, (Amt) 962647
E-Mail: info@gaertnerei-eissler.de oder 
ortsverwaltung-bittelschiess@gmx.de
Sprechzeiten: Mi. 19.00 - 20.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung 

Göggingen, Ortsvorsteher Fischer
Tel. (privat) 7324, (Amt) 304, Fax 962812
E-Mail: ortsverwaltung@goeggingen.de, www.goeggingen.de
Sprechzeiten: Mo.18.30 - 19:30, Fr. 09.00 - 10.30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Hausen a.A., Ortsvorsteher Seeger
Tel. (privat) 7440, (Amt) 1817, Fax 901914
E-Mail: ortsverwaltung.hausen@web.de 
Sprechzeiten: Mi. 10:00 - 11:00 Uhr und 20:00 - 21:30 Uhr
sowie nach Vereinbarung

Forstrevier Inzigkofen-Krauchenwies
Johannes Lang
Tel: 0 75 76 / 21 57, Fax: 0 75 76 / 9 62 90 49
e-mail: johannes.lang@lrasig.de  

Notfalldienste
Am Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen können Patienten ohne
vorherige Anmeldung von 08.00 Uhr – 22.00 Uhr direkt in die Notallpraxis
im Kreiskrankenhaus Sigmaringen, Hohenzollernstraße 40, 72488 Sig-
maringen.
Den diensthabenden Arzt erreichen sie in dieser Zeit unter der zentralen
Notrufnummer 116 117.

Kinderärztlicher Notdienst: 0180 / 1929345
Zahnärztlicher Notdienst: 01805 / 911-660 
(Festnetzpreis 14 ct/Min.; Mobilfunkpreise max. 42 ct/Min.; Bandansage)

Corona-Hotlines
Landesgesundheitsamt: 0711 / 904-39555
Hotline Landratsamt SIG: 07571 / 102-6466
Gesundheitsamt SIG: 07571 / 102-6430
Krankenkassen-Infotelefon: 0800 / 8484111

ln lebensbedrohlichen Situationen verständigen Sie bitte sofort den Ret-
tungsdienst unter der Rufnummer 112.
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Sprechzeiten: 
Montag bis Donnerstag 08.00 – 12.00 Uhr
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Caritasverband Sigmaringen
Beratungsstelle häusliche Gewalt (BhG)
Fidelisstraße 1, 72488 Sigmaringen
Tel. 07571/7301-0

Fachbereich Jugend des Landratsamtes Sigmaringen 
Für die Gesamtgemeinde Krauchenwies ist die Außenstelle Pfullendorf,
erreichbar unter 07571- 1024284 Ansprechpartner im Allgemeinen Sozi-
alen Dienst des Fachbereichs Jugend
Adresse: Kirchplatz 13, 88630 Pfullendorf. 

Beratungsstelle für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen und ihre Angehörigen
Jeden 1. Donnerstag im Monat im Fidelishaus Sigmaringen 14.00– 16.00
Uhr (nicht an Feiertagen) IBB-Stelle Landkreis Sigmaringen, Fidelisstr. 1,
72488 Sigmaringen, Tel. 07571/730155,
E-Mail: team@ibb-sigmaringen.de

Psychosoziale Beratungsstelle
Sigmaringen, Laizerstraße1, Tel. 07571/72965-50 oder -52,
Öffnungszeiten von Montag bis Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
weitere Sprechzeiten nach Vereinbarung

Beratung HIV/AIDS und andere sexuell übertragbare
Krankheiten
Die HIV-Sprechstunde findet im Landratsamt Sigmaringen
Donnerstags ab 14.30 Uhr nach Terminvergabe statt.
Termine werden anonymisiert und der Tel. 07571/102 6401 vergeben

WEISSER RING
Opferschutz-Opferrechte-Opferhilfe
Außenstelle Sigmaringen
0151-55164829

Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) -
Ravensburg-Sigmaringen
Kostenlose Beratung für Menschen mit Behinderung, chronischer Er-
krankung und deren Angehörigen. 
Tel: 07571 7523910 - www.eutb-rv-sig.de

Pflegestützpunkt Landkreis Sigmaringen
Beratung für hilfe- und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige
Hofstraße 12, 88512 Mengen Tel.(07572) 7137 -431 sowie -372 und -368
E-Mail: pflegestuetzpunkt@lrasig.de
Öffnungszeiten: vormittags: Mo-Do 09.30-11.30 Uhr

nachmittags:  Do 16.00-17.30 Uhr
Um Terminvereinbarung wird gebeten. 

Wohngemeinschaft Adlerplatz Laiz
Für ältere und demenzkranke Menschen
Tel. 07571/7319760
E-Mail: info@haus-am-adlerplatz.de

Ambulanter Dienst Waldhäusle
Grund- und Behandlungspflege, häuslicher Betreuungsdienst, hauswirt-
schaftliche Dienste, Betreutes Wohnen, Beratung für Senioren
Franz-Xaver-Heilig-Str.6, 88630 Pfullendorf, Tel. 07552/9337790

Ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst Sekunda
Grund- und Behandlungspflege, professionelle Betreuung bei Demenz-
erkrankung, Hauswirtschaftliche Versorgung, Beratung und Anleitung für
pflegende Angehörige
Habsthaler Str. 1, Krauchenwies, Tel. 07576/7643

Seniorenzentrum Krauchenwies
Dauer- und Kurzzeitpflege
Sozialer Beratungsdienst für Hilfen im Alter
Hausener Str. 5, Krauchenwies, Tel.: 07576/96180-0

Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.
Familienpflege im ländlichen Raum
Frau Sabine Mutschler
Tel. 07575/209531 od. 0162 7567982
sabine.mutschler@dorfhelferinnenwerk.de

Hilfe von Haus zu Haus Krauchenwies-Rulfingen e.V.
Büro: Jeden Mittwoch-Vormittag von 9:00 – 12:00 Uhr 
im Pfarrheim Krauchenwies im Erdgeschoss (Unterer Eingang)
In dieser Zeit sind wir unter der Telefonnummer 07576/961174 
zu erreichen. 
Außerdem erreichen Sie die Einsatzleitung unter den Nummern:
Anfragen für Helfer und Einsätze: 0176-81653831 
Anfragen zu Abrechnungen: 0176-81680826
oder über E-Mail: nachbarschaftshilfe@se-kr.de 
www.nachbarschaftshilfe-krauchenwies.de

Sozialstation Thomas Geiselhart e.V. Sigmaringen
Grund,- Behandlungspflege, Hausnotruf, Essen auf Räder,
Hauswirtschaftliche Versorgung, Betreuung und Beratung,
24 Std. Rufbereitschaft, Tel. 07571/729970

Kontaktdaten Gasnetzbetreiber
Netze-Gesellschaft Südwest mbH
Hausanschluss-Service (Oberschwaben): 07393/958-299
Störungsnummer (Oberschwaben): 0800/0824505

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
12.03.2022 / 13.03.2022 - keine Sprechstunde

Apothekenbereitschaftsdienst
Apothekennotdienst 01805/002963 Ansage der dienstbereiten Apotheken
in Ihrer Umgebung (14 ct/min aus dem deutschen Festnetz höchstens 42
ct/min aus Mobilfunknetzen) oder übers Internet:  
www.lak-bw.notdienst-portal.de

12.03.2022
Apotheke St. Michael, Steige 12, 88367 Hohentengen, Tel. 07572/711588

13.03.2022
Adler  Apotheke, Bahnhofstraße 7, 72517 Sigmaringendorf, 
Tel. 07571/12864
Stadt Apotheke, Marktplatz 23, 88422 Bad Buchau, 
Tel. 07582/91184

Der Apothekennotdienst wird im täglichen Wechsel durchgeführt. 
Dienstwechsel jeweils um 08.30 Uhr.

Ortsverwaltung Bittelschieß
Einladung zu der am Montag, den 14.03.2022, um 20.00 Uhr stattfin-
denden öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates im Bürgerhaus in
Bittelschieß.

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1. Bekanntgaben 
2. Baugesuche
3. Anträge, Wünsche, Verschiedenes

Die Einwohnerschaft ist zu der Sitzung herzlich eingeladen.

gez. Robert Stumpp
Ortsvorsteher
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Änderung des Jagdangliederungsvertrages mit der
Stadt und dem Spitalfonds Pfullendorf
Jagdbezirke können seit jeher durch schriftliche Vereinbarung der Betei-
ligten (Jagdgenossenschaft, Inhaberinnen oder Inhaber eines Eigenjagd-
bezirks) abgerundet werden, indem sie Grundflächen abtrennen, anglie-
dern oder austauschen. Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der
unteren Jagdbehörde und wird erst mit deren Erteilung rechtswirksam;
dies gilt auch für die Aufhebung und die Änderung einer Vereinbarung.
Derzeit regelt dies § 12 des Jagd- und Wildtiermanagementgesetz.
Zwischen der Jagdgenossenschaft Krauchenwies und der Stadt und dem
Spitalfonds Pfullendorf besteht seit 1977 ein unbefristeter Jagdtausch-
vertrag, der in finanzieller Hinsicht einmalig 1986 geändert wurde. Krau-
chenwies gibt seither an Pfullendorf 3 ha Wald und 178 ha Feld und be-
kommt dafür ca. 55,2 ha Wald. Hierfür zahlt Pfullendorf noch zusätzlich
jährlich 58.- € Pachtaufgeld.
Obwohl sich die finanziellen Verhältnisse weiter verändert haben, würden
sich die Parteien darauf verständigen, dass auf eine Jahresentschädigung
für die abgetretenen Flächen künftig verzichtet wird und im Übrigen die
Bestimmungen des Jagdtauschvertrages unverändert bleiben, d.h, auch
für die Jagdpächter und die Revierflächen ändert sich nichts, was im
Interesse der Verpächter ist.
Die Jagdgenossenschaftsversammlung Krauchenwies hat in ihrer Sit-
zung vom 10.03.2020 die Verwaltung der Jagdgenossenschaft per Sat-
zung nach § 15 Abs. 7 JWMG für sechs Jahre auf den Gemeinderat über-
tragen. Hierzu gehört auch die Thematik der Abrundung des gemein-
schaftlichen Jagdbezirks.

In seiner vergangenen Sitzung hat der Gemeinderat einstimmig der ent-
sprechenden Änderung des bestehenden Vertrages zugestimmt, d.h. auf
eine Entschädigung wird künftig verzichtet.

Straßensanierungsarbeiten K 8239 
Ortsdurchfahrt Bittelschieß; Vergaben
Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Bittelschieß umfasst die Kilianstraße so-
wie des Josefswegs, beginnend bei der Brücke am Ortseingang bis Orts-
ende Richtung Göggingen. Die Ausführung von Bauabschnitt I mit ca. 
330 m, welcher bis zur Einmündung „Zur Jungviehweide“ reicht, erfolgt in
2022. Hierbei soll auch der Josefsweg saniert werden. Der Bauabschnitt
II mit ca. 260 m folgt im Jahr 2023.

Die Sanierungsarbeiten bestehen aus Fahrbahnerneuerung mit teilweiser
Unterbauverbesserung, Erneuerung der Gehwege mit Randeinfassun-
gen, Erneuerung der gesamten Wasserleitung incl. Hausanschlüssen,
Straßenbeleuchtung, Leerrohre, Erneuerung des Mischwasserkanals, Re-
genwasserkanal im BA I.

Die Tief- und Straßenbauarbeiten der Ortsdurchfahrt wurden am 10. und
11.12.2021 öffentlich ausgeschrieben. Die Lieferung und Verlegung der
Wasserleitung wurden aufgrund ihrer fachspezifischen Vorgaben zur glei-
chen Zeit, jedoch beschränkt ausgeschrieben. Zum Submissionstermin
am 26.01.2021 lagen zu den beiden Gewerken jeweils 5 Angebote ohne
Nebenangebote vor. Nach Prüfung und Wertung der Angebotsofferten
durch das Ingenieurbüro Kovacic aus Sigmaringen entschied der Ge-
meinderat in der vergangenen Sitzung die Vergabe an die jeweiligen wirt-
schaftlichsten Bieter: Die Tief- und Straßenbauarbeiten an der Ortsdurch-
fahrt Bittelschieß (K 8239) werden an den günstigsten Bieter, die Fa. Bel-
ler aus Herbertingen zum Bruttopreis von 1.801.342,47 € vergeben. Mit
der Lieferung und Verlegung der Wasserleitung in der gesamten Orts-
durchfahrt wird der günstigste Anbieter, die Fa. Unger aus Frickingen, zum
Angebotsreis von 139.945,75 € brutto beauftragt.

Die Tief- und Straßenbauarbeiten zeigen sich ca. 274.000 € brutto teurer
als die Berechnung. Größter Faktor mit ca. 180.000 € brutto sind dabei
die Abwasserkanäle mit den entsprechenden Schachtbauwerken. Zu-
sätzliche erforderliche Planänderungen und Ergänzungen sowie allge-
meine Preissteigerungen resultieren zu weiteren 94.000 €.

Kläranlage Krauchenwies, Bauabschnitt II: 
Vergabe der Arbeiten für Bautechnik sowie 
für Maschinen- und Elektrotechnik
Im Zuge der Sanierung der kommunalen Kläranlage Krauchenwies ist in
einem 2. Bauabschnitt die Erneuerung des Sand- und Fettfangs vorge-
sehen. Hierfür muss die bestehende Anlage, welche sich neben dem
Schlammstapelbehälter befindet zurückgebaut werden. Aufgrund der hier-
für erforderlichen Grundwasserabsenkung sowie der Notwendigkeit die
Bau- und Montagezeit zu kurz wie möglich zu halten erfolgt die Ausfüh-
rung eines Edelstahl Sand- und Fettfanges, eingestellt in eine Fertigteil-
stahlbetonwanne.

Als weitere Maßnahme soll zur Schlammhomogenisierung der Schlamm-
stapelbehälter mit einem Rührwerk ausgerüstet werden. Das Rührwerk
wird dabei an einer schwenkbaren Entnahmevorrichtung befestigt und in-
dividuell in der Höhe des Behälters platziert.

Die für Bautechnik als auch für Maschinen- und Elektrotechnik erforder-
lichen Arbeiten wurden am 10. und 11.12.2021 öffentlich ausgeschrieben.
Zum Submissionstermin am 26.01.2022 lagen der Verwaltung sowohl für
die Bautechnik als auch für die Maschinen- und Elektrotechnik jeweils 3
Angebote vor.

Nach Prüfung und Wertung der Angebotsofferten durch das Ingenieurbü-
ro Kovacic aus Sigmaringen traf der Gemeinderat folgende Auftragsent-
scheidung an die jeweiligsten wirtschftlichsten Bieter: Im Rahmen der Sa-
nierung der kommunalen Kläranlage Krauchenwies wird die Fa. Beren-
bold aus Zussdorf als günstigste Bieterin mit den notwendigen bautech-
nischen Arbeiten zum Bruttopreis von 313.984,93 € beauftragt.
Mit der Ausführung der Leistungen der Maschinen- und Elektrotechnik
wird die Fa. Lohr aus Ravensburg zum Preis von 309.435,43 € brutto be-
traut.

Das Ausschreibungsergebnis liegt bei beiden Gewerken insgesamt ca.
40.000 € über der Kostenberechnung. Dies resultiert jedoch aus zusätz-
lichen Leistungen, welche zum Zeitpunkt der Kostenberechnung noch
nicht enthalten waren.
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Einsatzbericht Planierraupe abgestürzt
Zu einem spektakulären Rettungseinsatz kam es am Mittwochmorgen in
einer Kiesgrube bei Bittelschieß. Eine ca. 22 Tonnen schwere Planierrau-
pe kam zu nahe an die Abbruchkante, rutschte ca. 15 Meter den Abhang
hinunter und kam an der gegenüberliegenden Kieswand zum stehen. Da
es sich um ein Auffüllgelände handelt, gab es keinen direkten ebenen Zu-
gang zur Raupe. Die Rettungskräfte mussten über Steckleitern zum Ver-
letzten. Die Schwere der Verletzungen war anfangs nicht klar und so wur-
de ein Rettungshubschrauber angefordert. Nun galt es den Verletzten aus
diesem Loch zu bringen. Nach einer Lageerkundung entschied sich der
Pilot von Christoph 22 in diese Senke zu fliegen. In einem spektakulären
Flugmanöver stellte er eine Kufe auf festen Grund und konnte so den Ver-
letzten übernehmen und zum Rettungswagen hochfliegen. Dies kann
man als fliegerische Glanzleistung bezeichnen, da sich der Helikopter, von
oben gesehen, nicht bewegte und der gegenüberliegende Hang auch
nicht allzu weit entfernt war.
Im Einsatz waren von der Feuerwehr Krauchenwies die Löschbezirke 1
und 2, von der Feuerwehr Mengen die Drehleiter und die Absturzsiche-
rungsgruppe, die Notfallseelsorge, Rettungsdienst, Helfer vor Ort Gruppe
Krauchenwies, Polizei  und der Rettungshubschrauber Christoph 22.

Kreisstadt Sigmaringen

S A T Z U N G
über die Erhebung von Gebühren für die Tätigkeit

des „Gemeinsamen Gutachterausschusses bei
der Stadt Sigmaringen“ und seiner Geschäftsstelle

(Gutachterausschussgebührensatzung)

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
in der jeweils geltenden Fassung, sowie § 4 der Öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung zur Bildung des „Gemeinsamen Gutachterausschusses bei der
Stadt Sigmaringen“ in Verbindung mit den §§ 2, 11 und 12 des Kommu-
nalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG), in der jeweils gel-
tenden Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Sigmaringen am 23. Fe-
bruar 2022 für den Wirkungskreis des „Gemeinsamen Gutachteraus-
schusses bei der Stadt Sigmaringen“1) folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Gebührenpflicht

(1) Die Stadt Sigmaringen als erfüllende Gemeinde des „Gemeinsamen
Gutachterausschusses bei der Stadt Sigmaringen“ (nachfolgend nur
Gemeinsamer Gutachterausschuss genannt) erhebt für Leistungen
des Gemeinsamen Gutachterausschusses und dessen Geschäfts-
stelle die in dieser Satzung aufgeführten Gebühren.

(2) Werden Gutachten für ein Gericht oder der Staatsanwaltschaft zu Be-
weiszwecken erstattet, bestimmt sich die Entschädigung des Ge-
meinsamen Gutachterausschusses nach den Vorschriften des Ju-
stizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes (JVEG). 

(3) Soweit die Leistungen, die den in dieser Satzung festgelegten Ge-
bühren zu Grunde liegen, umsatzsteuerpflichtig sind, tritt zu diesen
noch die Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich festgelegten Höhe
hinzu. 

§ 2
Gebührenschuldner, Haftung

(1) Gebührenschuldner ist, wer die öffentliche Leistung veranlasst oder
in wessen Interesse sie vorgenommen wird.

(2) Neben dem Gebührenschuldner haftet, wer die Gebührenschuld
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Geschäftsstelle des Ge-
meinsamen Gutachterausschusses übernommen hat. Dies gilt auch
für diejenigen, die für die Gebührenschuld eines anderen kraft Ge-
setzes haften.

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Gebührenmaßstab

(1) Die Gebühren für Wertermittlungen werden nach dem Verkehrswert
der Grundstücke, grundstücksgleichen Rechte, Bauwerke, des
Grundstückszubehörs und der Rechte an Grundstücken erhoben.
Maßgebend ist der Verkehrswert zum Zeitpunkt des Abschlusses der
Wertermittlung.

(2) Als Grundstück im Sinne dieser Satzung gilt die wirtschaftliche Ein-
heit, nicht das Grundstück im Sinne der Grundbuchordnung. Als
Grundstücke gelten auch die grundstücksgleichen Rechte (Woh-
nungs-/Teileigentum, Erbbaurecht etc.).

(3) Für jeden ermittelten Verkehrswert eines Grundstücks wird die Ge-
bühr – mit Ausnahmen der Absätze (4) bis (6) – gesondert berechnet.

(4) Liegen mehrere gleichartige, unbebaute, land- und/oder forstwirt-
schaftlich genutzte Grundstücke nebeneinander und bilden diese ei-
ne wirtschaftliche Einheit, wird die Gebühr aus der Summe der Ver-
kehrswerte dieser Grundstücke berechnet.

(5) Bei gleichzeitiger Bewertung mehrerer Wohnungs-/Teileigentums-
rechte eines Eigentümers auf einem Grundstück wird aus dem höch-
sten Verkehrswert die volle Gebühr berechnet; für jeden weiteren Ver-
kehrswert ermäßigt sich die Gebühr nach § 4 Abs. 1 um 50 %.

(6) Sind im Rahmen einer Wertermittlung mehrere Sachen und Rechte,
die sich auf ein Grundstück oder ein grundstücksgleiches Recht be-
ziehen, zu bewerten, so ist die Gebühr aus der Summe der maßgeb-
lichen Werte der einzelnen Gegenstände zu berechnen. Gleiches gilt,
wenn Wertunterschiede auf der Grundlage unterschiedlicher Grund-
stückseigenschaften zu ermitteln sind. Wertermittlungen mehrerer Ei-
gentumswohnungen auf einem Grundstück oder gleichartiger unbe-
bauter Grundstücke gelten hier als eine Wertermittlung.

(7) Wird der Wert eines (ideellen) Miteigentumsanteils ermittelt, der nicht
mit Sondereigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz verbun-
den ist, so wird die Gebühr aus dem Wert des gesamten Grund-
stücks berechnet.

(8) Bei Gutachten über die Ermittlung sanierungsbedingter Bodenwert-
erhöhungen (§ 154 Abs. 2 BauGB) wird die Gebühr aus dem er-
mittelten Neuordnungswert des gesamten Grundstücks nach § 4 Abs.
1 berechnet.

(9) Bei Wertermittlungen für Baulandumlegungsverfahren auf Antrag der
Umlegungsstelle bildet der Wert der Verteilungsmasse die Bemes-
sungsgrundlage für die Gebührenfestsetzung nach § 4 Abs. 1.

(10) Für die Ermittlung besonderer Bodenrichtwerte (§ 196 Abs. 1 Satz 5
BauGB) und für die Erstattung von Gutachten nach § 5 Abs. 2 Bundes-
kleingartengesetz vom 01. September 2001 werden die Gebühren
nach Verwaltungsaufwand nach § 4 Abs. 7 erhoben. Die Mindestge-
bühr beträgt 200 €.
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§ 4
Gebührenhöhe

(1) Für Leistungen des Gutachterausschusses und seiner Geschäfts-
stelle werden die folgenden Gebühren erhoben. Die Gebühren wer-
den auf volle Euro-Beträge (€) abgerundet.

Bei der Wertermittlung von Grundstücken und grundstücksgleichen
Rechten beträgt die Gebühr bei einem ermittelten Wert:

bis 25.000 € 700,00 €
bis 100.000 € 700,00 € zzgl. 0,60 % aus dem Betrag über 25.000 €
bis 250.000 € 1.150,00 € zzgl. 0,35 % aus dem Betrag über 100.000 €
bis 500.000 € 1.675,00 € zzgl. 0,25 % aus dem Betrag über 250.000 €
bis 5.000.000 € 2.300,00 € zzgl. 0,10 % aus dem Betrag über 500.000 €
über 5.000.000 € 6.800,00 € zzgl. 0,075 % aus dem Betrag über 5.000.000 €

(2) Bei unbebauten Grundstücken oder Rechten an solchen Grund-
stücken beträgt die Gebühr 50 % der Gebühr nach Absatz 1. Grund-
stücke mit untergeordneten baulichen Anlagen (Gebäudewerte bis
2.500 €) werden als unbebaut behandelt.

(3) Bei geringem Aufwand (Kleinbauten, zum Beispiel Garagen oder Gar-
tenhäuser; Berechnung des Herstellungswertes baulicher Anlagen
nach vorhandenen Unterlagen) oder wenn dieselben Sachen oder
Rechte innerhalb von drei Jahren erneut zu bewerten sind, ohne dass
sich die Zustandsmerkmale (§ 2 ImmoWertV) geändert haben, ermä-
ßigt sich die Gebühr um 50 %.

(4) Bei außergewöhnlich großem Aufwand (z. B. bei gesonderter Be-
rücksichtigung von Entschädigungsgesichtspunkten, zusätzlicher
schriftlicher Begründung auf Verlangen des Antragstellers nach § 6
Abs. 3 Gutachterausschussverordnung, Bauaufmessungen mit er-
heblichem Zeitaufwand) werden Gebühren nach Verwaltungsaufwand
gem. § 4 Abs. 7 erhoben.

(5) Für schriftliche Auskünfte aus der Kaufpreissammlung (d. h. ohne ört-
liche Besichtigung) gemäß § 195 Abs. 3 BauGB und § 13 der Gut-
achterausschussverordnung werden die Gebühren nach Verwal-
tungsaufwand gemäß § 4 Abs. 7 erhoben.

(6) Für schriftliche Bodenrichtwertauskünfte (§ 196 Abs. 3 BauGB) be-
trägt die Gebühr 15 € pro Wert. 

(7) Gebühren nach Verwaltungsaufwand im Zeithonorar:
Für Leistungen des Gutachterausschusses oder der Geschäftsstelle,
die in dieser Satzung nach der Höhe des Verwaltungsaufwands be-
rechnet werden, wird je angefangene ¼-Stunde der Inanspruchnah-
me eine Gebühr in Höhe von 15 € erhoben.

(8) In den Gebühren sind zwei Ausfertigungen des Gutachtens für den
Antragsteller und eine weitere für den Eigentümer enthalten, soweit
dieser nicht Antragsteller ist. Für jede weitere Ausfertigung – auch auf-
grund gesetzlicher Vorschriften – wird eine Gebühr in Höhe von 
20 €/ Stück berechnet.

§ 5
Rücknahme eines Antrags

(1) Wird ein Antrag auf Erstattung eines Wertgutachtens zurückgenom-
men, bevor der Gutachterausschuss einen Beschluss über den Wert
des Gegenstandes gefasst hat, so wird eine Gebühr entsprechend
dem Bearbeitungsstand von bis zu 90 % der vollen Gebühr erhoben.

(2) Wird ein Antrag erst nach dem Beschluss des Gutachterausschusses
zurückgenommen, so entstehen die vollen Gebühren.

§ 6
Besondere Sachverständige, erhöhte Auslagen

(1) Werden mit Zustimmung des Antragstellers besondere Sachverstän-
dige bei der Wertermittlung zugezogen, so hat der Gebührenschuld-
ner die hierdurch entstehenden Auslagen neben den Gebühren nach
dieser Satzung zu entrichten.

(2) Soweit die sonstigen Auslagen das übliche Maß übersteigen, sind sie
neben der Gebühr nach § 4 Abs. 1 zu ersetzen.

(3) Für die Erstattung von Auslagen sind die für die Gebühren geltenden
Vorschriften entsprechend anzuwenden.

§ 7
Entstehung und Fälligkeit

Die Gebühr entsteht mit der Beendigung der Wertermittlung, in den Fäl-
len des § 5 mit der Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung. Die Gebühr
wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zur Zah-
lung fällig.

§ 8
Vorauszahlung, Sicherheitsleistung

Die Erstattung eines Gutachtens kann davon abhängig gemacht werden,
dass die Gebühr ganz oder teilweise vorausgezahlt oder für sie Sicher-
heit geleistet wird. Von der Anforderung einer Vorauszahlung oder der An-
ordnung einer Sicherheitsleistung ist abzusehen, wenn dadurch eine für
den Gebührenschuldner unzumutbare Verzögerung entstehen würde
oder dies aus sonstigen Gründen unbillig wäre.

§ 9
Übergangsbestimmungen

Für Leistungen des Gemeinsamen Gutachterausschusses und seiner
Geschäftsstelle, die vor Inkrafttreten dieser Satzung beantragt wurden, gilt
die bisherige Gebührensatzung.

§ 10
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Gutachterausschussgebührensatzung vom 16.
November 1993 in der am 16. Mai 2001 geänderten Fassung außer Kraft.

Ausgefertigt:
Sigmaringen, den  24. Februar 2022                

gez. Dr. Marcus Ehm
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 Satz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von auf Grund der
GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser
Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schrift-
lich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung
dieser Satzung gegenüber der Stadt Sigmaringen geltend gemacht wor-
den ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu be-
zeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind.

1) Hierzu zählen neben der Stadt Sigmaringen die Städte Bad Saulgau,
Gammertingen, Hettingen, Mengen, Meßkirch, Pfullendorf, Scheer und
Veringenstadt sowie die Gemeinden Beuron, Bingen, Herbertingen, Herd-
wangen-Schönach, Hohentengen, Illmensee, Inzigkofen, Krauchenwies,
Leibertingen, Neufra, Ostrach, Sauldorf, Schwenningen, Sigmaringen-
dorf, Stetten a. k. M. und Wald.

Landratsamt Sigmaringen
Novavax-Impfungen
Freitag und Samstag

Der Impfstützpunkt in den Käppeleswiesen in Sigmaringen bietet Corona-
Impfungen mit dem neuen Protein-Impfstoff Novavax an. Geimpft wird am
Freitag, 11. März von 16 bis 20 Uhr
Samstag, 12. März von 10 bis 15 Uhr

Mit dem neuen Präparat wird ausschließlich die Grundimmunisierung mit
der Erst- und Zweitimpfung im Abstand von drei Wochen angeboten. Die
Impfung ist ab 18 Jahren möglich.

Ein Termin für die Novavax-Impfung kann unter www.landkreis-sigmarin-
gen.de/impftermin reserviert werden. 

Mit Moderna oder Biontech kann man sich wie bislang auch montags bis
freitags von 13 bis 20 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr
impfen lassen.
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Kinder zwischen 5 und 11 Jahren können sich im März jeweils Samstag
von 10 bis 14 Uhr impfen lassen.

Alle Impftermine können unter www.landkreis-sigmaringen.de/impftermin
reserviert werden. Impfungen sind im Impfstützpunkt Sigmaringen aber
auch ohne Termin möglich.

Landratsamt Sigmaringen
Sammelaktion für Problemstoffe aus Haushalten
Das Schadstoffmobil ist von Freitag, 18. März bis Samstag, 9. April 2022
mit der Frühjahrtour für Problemstoffe aus Haushalten im gesamten Kreis-
gebiet unterwegs. 
Die Kreisabfallwirtschaft weist auf die aktuelle Coronaverordnung hin. 
Bitte denken Sie an die Abstandregeln und tragen Sie eine Maske/Mund-
Nasen-Schutz.

Folgende Problemstoffe können beim Schadstoffmobil abgegeben
werden: 
Reste von Reinigungsmitteln, Unkrautbekämpfungs- u. Pflanzenschutz-
mittel, Holzschutzmittel, Spraydosen mit Restinhalten, Imprägniermittel,
Photochemikalien, Wachse, Schmierfette, Kleber, Säuren, Laugen, Sal-
ze, Quecksilber, lösungsmittelhaltige Farben und Lacke (nur in flüssigem
Zustand), Beizmittel, Lösungsmittel, Leuchtstoffröhren, Energiesparlam-
pen, Batterien aller Art (max. 3 Stück Starterbatterien pro Haushalt) und
andere schadstoffhaltige Stoffe, die nicht in den Restmülleimer oder ins
Abwasser gehören.

Nicht angenommen werden beim Schadstoffmobil:
Lösungsmittelfreie Farbreste wie z.B. Dispersionsfarben oder Abtönfarben
aber auch sonstige ausgetrocknete Farb- und Lackreste. Diese sind im
ausgetrockneten Zustand über den Restmüll zu entsorgen.
Außerdem werden nicht angenommen Altöle, Kühlgeräte, Fernsehgerä-
te, PC-Monitore sowie Problemstoffe bzw. Sondermüll aus dem Gewer-
be. Für Altöle besteht eine Rücknahmepflicht der Vertreiber. Kühlgeräte,
Fernseher sowie PC-Monitore werden auf der Entsorgungsanlage Ring-
genbach, Recyclinghof Bad Saulgau und ehemaligen Umladestation
Gammertingen kostenlos angenommen.

Hinweis zu gebrauchten Batterien:
Starterbatterien werden zwar bei der Schadstoffsammlung angenom-
men, können aber auch bei jeder Verkaufsstelle für Starterbatterien ab-
gegeben werden. Gemäß der Batterieverordnung sind Vertreiber, die an
Endverbraucher schadstoffhaltige Starterbatterien abgeben, verpflichtet
diese auch unentgeltlich zurückzunehmen. Ebenso kann beim Kauf einer
neuen Starterbatterie eine gebrauchte Batterie abgegeben werden.
Gerätebatterien können auch bei jeder Verkaufsstelle unentgeltlich so-
wie auf den Recyclinghöfen im Landkreis abgegeben werden
Lithiumhaltige Batterien können ebenfalls auf den Recyclinghöfen im
Landkreis oder auf der Entsorgungsanlage Meßkirch-Ringgenbach ab-
gegeben werden. 

Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Abfallberatung gerne zur
Verfügung:
Telefon 07571 / 102 – 6677 oder E-Mail abfallberatung@LRASIG.de

Weitere Informationen erhalten Sie in der Abfall-App der Kreisabfallwirt-
schaft oder auf der Homepage des Landkreises unter:
www.landkreis-sigmaringen.de.

Termine Problemstoffsammlung Frühjahr 2022 im Landkreis Sigma-
ringen
Samstag, 09.04.2022
08:30 – 09:15 Uhr Scheer, Platz vor dem Friedhof
09:45 – 10:30 Uhr Krauchenwies, am Bahnhof
11:00 – 11:45 Uhr Hohentengen, Bauhof, Mengener Straße 4
12:45 – 14:45 Uhr Bad Saulgau, Städtischer Bauhof

Landratsamt Sigmaringen
Landratsamt lädt zu Felderbegehungen
ein

Der Fachbereich Landwirtschaft lädt interessierte Landwirtinnen und
Landwirte zu den Felderbegehungen auf das Zentrale Versuchsfeld Ober-
land bei Krauchenwies herzlich ein. Die erste Felderbegehung findet am
Dienstag, den 29.03.2022 um 19:00 Uhr statt. Besprochen werden Dün-
gungs- und Pflanzenschutzmaßnahmen in Getreide und Winterraps.

Die darauffolgenden Termine finden im 2 wöchigen Rhythmus statt:
12.04.2022 um 19:00 Uhr, 26.04.2022 um 19:30 Uhr, 10.05.2022 um
19:30 Uhr und 24.05.2022 um 19:30 Uhr.

Das Versuchsfeld liegt an der Bundesstraße 311 zwischen Krauchenwies
und Rulfingen vor der Abfahrt nach Ostrach auf der linken Seite.

Die zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln werden einge-
halten.

Landratsamt Sigmaringen
B311n / B313: Das passiert bis Herbst

Vergleichende Bewertung der Trassenvarianten wird vorbereitet. 
Bürger können Varianten vor Ort mit Experten diskutieren
Im Jahr 2022 werden zahlreiche Gutachten zur Voruntersuchung erar-
beitet, die wichtige Grundlagen im weiteren Planungsprozess sind. Neben
einem Gutachten zur Prüfung der Umweltverträglichkeit wird auch die ver-
kehrliche Situation heute und in Zukunft in den Blick genommen. Die tech-
nische Planung arbeitet die Trassenvarianten weiter konkret aus und
schätzt die Kosten ab. Diese Gutachten bilden die Grundlage für den an-
schließenden Variantenvergleich.

Fachliche Akteure, Interessengruppen und die Öffentlichkeit werden
über Zwischenergebnisse informiert und eingebunden
Die Erstellung der Gutachten zu den Themen Verkehr und Umwelt wer-
den von zwei Facharbeitskreisen begleitet. Teilnehmende sind neben
Fachbehörden, kommunale Vertretungen, der Regionalverband Boden-
see-Oberschwaben, Vertretung der Privatwaldbesitzer sowie Fachleute
aus Verbänden und Initiativen. Die Facharbeitskreise kommen im Früh-
jahr 2022 zu einer konstituierenden gemeinsamen Sitzung zusammen,
um sich über erste Untersuchungsergebnisse zu informieren. Ende des
Jahres finden weitere Sitzungen statt, in denen die Ergebnisse der ver-
schiedenen Gutachten erörtert werden. 

Workshop für Bürger im Sommer
Die Bürgerinnen und Bürger werden im Sommer in einer öffentlichen Ver-
anstaltung über den aktuellen Planungsstand und die vorliegenden Unter-
suchungsergebnisse informiert sowie in einen anschließenden Workshop
für einen Ideen-Austausch zur Weiterentwicklung bestehender Trassen-
varianten eingeladen. „Wir sind auf der Suche nach der bestmöglichen
Trasse und wollen dazu auch Ideen und Hinweise aus der Bürgerschaft
aufnehmen.“ erläutert Projektmanager Thomas Blum. Grundlage sind die
zu dem Zeitpunkt vorliegenden Ergebnisse der Planungsraumanalyse
und Informationen zu räumlich konkreteren Konfliktbereichen sowie die in
der Diskussion befindlichen Trassenvarianten. 

Bürger können mit Planern die Trassenverläufe vor Ort besichtigen
Anschließend soll es für die Bürgerschaft die Möglichkeit geben, mit den
Gutachtern und Planern das Gelände der Trassenvarianten zu besichti-
gen. Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen im Rahmen einer Exkursion
Untersuchungsergebnisse wie besonderen Artenvorkommen in den Ge-
bieten, in denen die Trasse verlaufen könnte, zu betrachten. 

„Die Bürger können möglichen Trassenverläufe vor Ort wahrnehmen, um
einen Eindruck beispielsweise von Abständen zu Wohnbebauung und to-
pographischen Gegebenheiten zu bekommen.“ so Projektmanager 
Thomas Blum. 

Auch der Beratende Begleitkreis mit den Bürgermeistern, Fraktionsvor-
sitzenden des Kreistags, dem Regionalverband und der IHK begleitet den
Planungsprozess weiter und nimmt Zwischenergebnisse der Gutachten
im Laufe des Jahres in den Blick.
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Notwendige Gutachten für den Variantenvergleich werden im Früh-
jahr festgelegt
Um eine möglichst optimale und rechtssichere Trasse finden zu können,
wird der gesamte Prüfraum im Rahmen einer Umweltverträglichkeits-
studie flächendeckend untersucht. 
Die beauftragten Gutachterbüros erstellen eine Vielzahl der gesetzlich
notwendigen Gutachten. Darin wird unter anderem die Beeinträchtigung
der menschlichen Gesundheit (Lärm, Luftschadstoffe) aber auch mögliche
Entlastungswirkungen in den Blick genommen. Beeinträchtigungen von
Flächennutzungen wie beispielsweise Land- und Forstwirtschaft sowie
Auswirkungen auf geschützte Pflanzen und Tiere, den Wald und Lebens-
räume sind zu erkennen, zu bewerten und so weit wie möglich zu ver-
meiden oder auszugleichen.

Der Untersuchungsumfang und die gewählten Methoden werden im Rah-
men eines sogenannten Scoping-Termins mit Fachbehörden, Kommunen,
Verbänden und der Öffentlichkeit erörtert. Dieser findet im Frühjahr 2022
statt. 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wird im ersten Halbjahr 2022 zu-
nächst in einem Verkehrsmodell die heutige verkehrliche Situation be-
schrieben (Analyse-Nullfall). Dann folgt die Festlegung einer Prognose:
Werden im Jahr 2035 mehr Menschen in der Region wohnen und arbei-
ten, und werden sie im gleichen Maße wie heute das Auto nutzen? Gibt
es bis dahin neue Gewerbegebiete? Wie werden Rad-, Bus- und Schie-
nenverkehr aufgestellt sein? Und welche neuen Straßen wird es dann ge-
ben? Aus dem Analyse-Nullfall wird mit Hilfe dieser Prognose der Pro-
gnose-Nullfall berechnet: Er sagt aus, wie hoch der Straßenverkehr im
Landkreis Sigmaringen – noch ohne neue B311n/B313 – im Jahr 2035 vor-
aussichtlich sein wird.
In der zweiten Jahreshälfte legen die Gutachter den Prognose-Nullfall auf
die verschiedenen Trassenvarianten für die neue B311/B313 um. Sie er-
mittelt dabei, welche Variante wieviel Verkehr aufnehmen kann. Dabei
spricht man von sogenannten Planfällen.

Die technische Planung arbeitet die in der Diskussion befindlichen Tras-
senvarianten und weitere Optimierungen der Trasse im Raum (genauen La-
ge,Höhenabwicklung, Querschnitte) aus und stellt Anschlüsse zu dem be-
stehenden Straßennetz dar. Zudem werden  im Rahmen der  technischen
Planung Kostenschätzungen für die unterschiedlichen Varianten erstellt.

Auf dieser Grundlage wird ab dem Jahr 2023 eine fundierte vergleichen-
de Bewertung aller Trassenvarianten vorgenommen werden können. Als
Ergebnis nach dieser Vorplanung steht eine Variantenempfehlung, die in
den weiteren Planungsschritten vertiefend ausgearbeitet wird.

Auf der Projektinternetseite www.b311n-b313.de finden Sie aktuelle In-
formationen und Erläuterungen rund um die Planung. 

In diesem Raum wird ergebnissoffen nach Trassen für eine neue mögli-
che Bundesstraße gesucht.

Vorsicht im Umgang mit offenem Feuer
Gerade im Frühjahr ist durch das trockene Laub und durch noch weitge-
hend fehlendes frisches Grün die Waldbrandgefahr besonders groß.
Wir bitten die Waldbesucher im Umgang mit Feuer besonders vorsichtig
zu sein. Wir weisen darauf hin, dass über die Hälfte der Waldbrände durch
Fahrlässigkeit entstehen und damit weitgehend vermeidbar sind. Regeln
und Vorschriften sollten deshalb im Umgang mit Feuer unbedingt einge-
halten werden:

• Vom 01. März bis 31. Oktober gilt im Wald ein grundsätzliches Rauch-
verbot

• Feuer ist nur an den offiziellen, mit einem schwarzen Flammensymbol
auf weißem Grund gekennzeichneten Feuerstelle erlaubt

• Nicht gestattet ist das Grillen im Wald auf mitgebrachten Gartengrillge-
räten

• Offenes Feuer muss 100 Meter vom Waldrand entfernt sein. Auf eige-
nen Grundstücken verringert sich dieser Abstand auf 30 Meter

• Auch beim Unterhalten eines Feuers an den erlaubten Stellen sollte
man es nicht aus den Augen lassen und vor dem Verlassen immer rich-
tig löschen.

Zurückschneiden von Hecken, Bäumen 
und Sträuchern
Anpflanzungen aller Art (Hecken, Bäume, Sträucher usw.), die in öffentli-
che Verkehrsflächen (Gehwege, Fahrbahnen, Plätze) hineinragen, müs-
sen laufend zurückgeschnitten, ausgeästet und erforderlichenfalls besei-
tigt werden, damit die Sicherheit des öffentlichen Verkehrs nicht behindert
oder gefährdet wird. Dies gilt auch für die Freihaltung von Straßenbe-
leuchtungskörper. Es ist besonders darauf zu achten, dass die Sicht auf
Verkehrszeichen auch aus großer Entfernung nicht verdeckt sein darf. Al-
le Eigentümer und Besitzer von Grundstücken werden erneut auf diese
Bestimmungen hingewiesen und gebeten, die erforderlichen Arbeiten vor-
zunehmen. 

Über öffentlichen Verkehrsflächen müssen stets folgende lichte Höhe frei-
gehalten werden:
2,30 m über Gehwegen, 2,50 m über Radwegen, 4,50 m über Fahrbah-
nen.

Standorte der Defibrillatoren 
Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, dass in folgenden öffentlichen
Einrichtungen in denen auch Sport betrieben wird Defibrillatoren für den
Ernstfall zur Verfügung stehen:

Rathaus in Krauchenwies
Turn- und Festhalle in Ablach

Turnhalle in Göggingen
Turn- und Festhalle in Hausen a.A.

Turnhalle in Krauchenwies
Festhalle Waldhorn in Krauchenwies 

Bürgerhaus Bittelschieß

Der Defibrillator wird im Falle eines plötzlichen Herzstillstandes im Rah-
men der Herz-Lungen-Wiederbelebung eingesetzt. Durch seinen Schock
kann das lebensbedrohliche Kammerflimmern beendet werden, wodurch
das Herz wieder in der Lage ist zu seinem ursprünglichen Rhythmus zu-
rückzufinden.
Die Defibrillatoren sind kinderleicht zu bedienen und erklären sich von
selbst, sie geben dem Ersthelfer akustisch vor, was zu tun ist.

Die Gemeindeverwaltung
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Beflaggung an öffentlichen Dienstgebäuden 
aller Behörden und Dienststellen des Bundes 
Die Beflaggung an öffentlichen Dienstgebäuden wird bei besonderen 
Anlässen vom Bundesministerium des Inneren (Regierungspräsidium 
Tübingen) angeordnet. 

Wir werden künftig an den Schaukästen neben den Dienstgebäuden in
Krauchenwies und in allen Ortsteilen darüber informieren, zu welchem An-
lass die Beflaggung stattfindet. 

Regelmäßige Beflaggungstage bleiben von dieser Information unberührt,
da diese wiederkehrend sind: 

a) am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus 
(27. Januar)

b) Nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt (11. März)
c) am Tag der Arbeit (1. Mai)
d) am Europatag (9. Mai)
e) am Jahrestag der Verkündung des Grundgesetzes (23. Mai)
f) am Jahrestag des 17. Juni 1953
g) am Jahrestag des 20. Juli 1944
h) am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober)
i) am Volkstrauertag (2. Sonntag vor dem 1. Advent)
j) am Tag der Wahl zum Deutschen Bundestag sowie
k) am Tag der Wahl zum Europäischen Parlament.

Die Gemeindeverwaltung

Montag, 14.03.2022
Gelber Sack in Krauchenwies und allen Ortsteilen

Dienstag, 15.03.2022
Restmüll in Krauchenwies und Ablach 

Mittwoch, 16.03.2022
Restmüll in Hausen, Göggingen, Bittelschieß und Ettisweiler 

Wir wünschen allen Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern, die in den nächsten Tagen ihren Ge-
burtstag feiern, alles Gute, viel Glück und Ge-
sundheit für das neue Lebensjahr.

am 14.03.2022
Herr Manfred Eugen Frank, Göggingen, zum 80. Geburtstag
am 14.03.2022
Herr Peter Hubert Dunse, Krauchenwies, zum 70. Geburtstag
am 17.03.2022
Frau Ortrud Anita Gregg, Krauchenwies, zum 70. Geburtstag

Vom Knipsen zum Fotografieren -
Fotokurs mit Wolfgang Veeser
Wolfgang Veeser bietet wieder einen Fotokurs
an. Der Kurs richtet sich in erster Linie an Anfän-
ger, aber auch an Wiedereinsteiger und Fotogra-
fen mit geringen Vorkenntnissen. Der Kameratyp
ist dabei unerheblich. Wolfgang vermittelt die
technischen Grundlagen, danach gibt er viele

praktische Tipps zu vielen Elementen der Fotografie bis hin zur Bildge-
staltung.
Der Kurs ist auf 15 Teilnehmer beschränkt.  
Kursgebühr: 40,00 € / Das ausführliche Handout im Wert von 15 € ist im
Preis inbegriffen.
Termine: mittwochs,  23. + 30. März + 6. April 2022, 19:30 Uhr, Grund-
schule Göggingen
Anmeldungen an: Georg Binder, Spanhalde 15, 72505 Krauchenwies, 
Tel: 07576/7182  /  g-binder@t-online.de
Wichtiger Hinweis: 
Momentan gilt die 3G-Regel (geimpft oder genesen oder getestet).
Je nach aktueller Inzidenzlage können sich die Regeln verändern.

St. Laurentius Krauchenwies
Sonntag, 13.03.2022, 10.00 Uhr Eucharistiefeier 

St. Anna Ablach
Sonntag, 13.03.2022, 8.45 Uhr Eucharistiefeier 
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WOCHENMARKT auf dem Löwenplatz
Hauptstraße, gegenüber Rathaus

jeden Mittwoch von 8.00 - 11.30 Uhr

Besuchen Sie unseren Wochenmarkt und lassen Sie sich 
hauptsächlich durch Produkte aus der Region verführen.

Gemüse, Obst, Kartoffeln, Eier, Käse, Oliven,
Wurstwaren, Nudeln und Backwaren. 

Einen kürzeren Weg vom Erzeuger zum Kunden gibt es kaum.

Bitte nicht vergessen:

Müllabfuhr
Bitte die Behälter zur Leerung am Abfuhrtag ab 6.00 Uhr bereitstellen.

Unsere Altersjubilare

Ende amtlicher Teil

Bildungswerk der Seelsorgeeinheit
Krauchenwies-Rulfingen

Kirchliche Mitteilungen



St. Kilian Bittelschieß
Donnerstag, 17.03.2022, 18.30 Uhr Eucharistiefeier

St. Nikolaus Göggingen
Samstag, 12.03.2022, 18.30 Uhr Eucharistiefeier „60 Minuten“ 
- Fastenzeit 
Freitag, 18.03.2022, 19.30 Uhr Wortgottesdienst 
„Kleine Auszeit in der Fastenzeit“

St. Odilia Hausen
Dienstag, 15.03.2022, 18.30 Uhr Eucharistiefeier 

St. Ulrich Rulfingen
Mittwoch, 16.03.2022, 8.30 Uhr Morgenmesse

Evangelische Kirchengemeinde Meßkirch
Evangelisches Pfarramt
Conradin-Kreutzer-Str. 17
88605 Meßkirch
Pfarrbüro: Tel.: 07575-3361 Fax: 93600
Bürozeiten: Mo,Di,Do,Fr  9.00-11.00 Uhr
pfarrbuero@ev.kirche-messkirch.de

Pfarrerin Anja Kunkel: Tel.: 07575-925382
pfarrerin@ev.kirche-messkirch.de
Termine nach Vereinbarung
www.kirche-messkirch.de 

Wochenspruch: Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus
für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. (Römer 5,8)

Sonntag, 13. März (Reminiszere)
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrer U. Reich-Kunkel)
11.00 Uhr Taufgottesdienst (Ylvie Maja Engelmann) 

Dienstag, 15.März
19.00 Uhr ökumenische Bibelwoche im Paul-Gerhardt-Saal

(Pfarrer Jung)

Mittwoch, 16. März
15.45 Uhr Konfirmandenunterricht

Freitag, 18. März
16.00-17.00 Uhr Gruppenstunde der Wölflinge
17.00-18.00 Uhr Gruppenstunde der Pfadfinder
19.30 Uhr Posaunenchorprobe in Pfullendorf 

Wir freuen uns, in unserer Heilandskirche Gottesdienste zu feiern.
Bitte denken sie daran, für den Besuch des Gottesdienstes eine FFP2 
Maske aufzusetzen. 
Unsere Kirche ist weiterhin für einen Besuch und ein persönliches Gebet
täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet. 

Gruppenstunden des VCP-Stammes Kon-Tiki 
Zusammen Abenteuer erleben, Dinge ausprobieren, Erfahrungen sam-
meln, basteln, spielen, kochen, draußen sein und neue Freunde kennen
lernen. Als Pfadfinder*Innen sind wir Teil einer weltweiten Jugendbewe-
gung und möchten jungen Menschen, unabhängig von Konfession und
Herkunft helfen, spielerisch Verantwortung zu übernehmen, sich in Grup-
pen einzubringen und ihre eigenen Stärken zu entdecken. Wir freuen uns
immer über neue Gesichter! 
Unsere Gruppenstunden sind immer Freitags (außerhalb der Schulferien).
Wir treffen uns im Regelfall bei den Jugendräumen unterhalb der evan-
gelischen Heilandskirche. 
16:00-17:00 Uhr Wölflinge und Jungpfadfinder (6-ca. 12 Jahre) 
17:00-18:00 Uhr Pfadfinder (ab ca. 12 Jahre) 
Wegen der aktuellen Situation finden die Gruppenstunden solange es das
Wetter zulässt draußen statt. 
Zum Schnuppern bitte davor kurz unter julia.ballmann@vcp-messkirch.de
Bescheid geben, falls wir uns an dem Tag schon direkt draußen treffen. 

Die Katholische Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf, 
die Evangelische Kirchengemeinde Meßkirch, 
die Evangelische Kirchengemeinde Ostrach-Wald und die 
Evangelische Freikirche Mennonitengemeinde Meßkirch laden ein zu den
Ökumenischen Bibelwochen März 2022:
Engel, Löwen und ein Lied der Hoffnung -
Zugänge zum Buch Daniel
jeweils am Dienstag, 19.00 Uhr, im Paul-Gerhardt-Saal Meßkirch, Con-
radin-Kreutzer-Straße 17
15. März: (Pfarrer Jung) 
22. März: (Vikar Durante) 
29. März: (Pastor Schnegg)

Hilfen für Menschen in und aus der Ukraine
Der Krieg in der Ukraine erschüttert uns - aber er macht uns nicht hand-
lungsunfähig.
Es gibt eine Menge von Initiativen, die den Menschen helfen, die in der
Ukraine, auf der Flucht oder auch schon hier in unserer Region ange-
kommen sind.

Die Diakonie nimmt in ihrer Außenstelle in Pfullendorf (Melanchthonweg
3, 88630 Pfullendorf) immer Dienstags und Donnerstags von 09:00 - 11:00
Uhr Hilfsgüter entgegen, die dann von freiwilligen Helferinnen und Helfern
sortiert und in die Ukraine gebracht werden.
Die Gesamt - Organisation macht Angela Klug - Tel. 01578 24 23 458

Die Menschen, die schon hier sind haben noch keinen Zugang zu den So-
zialsystemen und sind auch noch auf Hilfe und Unterstützung angewie-
sen. Wenn Sie diese Menschen unterstützen möchten, sind wir für ihre
Spende sehr dankbar!

Das Spendenkonto:
Diakonie Überlingen - DE87 6905 0001 0001 0220 11
Verwendungszweck: Ukraine

Evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen
Kreuzkirche, Binger Straße 9
Telefon 0 75 71 - 68 30 10, Fax 68 30 13

Bürozeiten Stadtkirche: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 8.30 Uhr – 11.00 Uhr und
Mittwoch 10.30 Uhr - 13.00 Uhr und 14.00 Uhr -15.30 Uhr
Gemeindebuero.sigmaringen@elkw.de

Bürozeiten: Kreuzkirche:
Das Büro „mittendrin - Kirche am Markt“ ist wieder geöffnet
(außer mittwochs und freitags) und ebenfalls telefonisch zu erreichen und
zwar unter der Nummer 07571/730930 sowie per mail:
info@mittendrin-sigmaringen.de
Mo,Di,Do,Fr von 9.30 Uhr - 17.00 Uhr
Samstag von 9.30 Uhr - 12.30 Uhr
www.mittendrin-sigmaringen.de  •  micha.fingerle@elkw.de 

Gottesdienste
Im Gottesdienst gilt weiterhin die FFP2-Maskenpflicht.

Sonntag, 13.03.2022, Reminiszere
9.00 Uhr Gottesdienst in der Klosterkirche in Inzigkofen Kuß
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kreuzkirche K. Fingerle
10.30 Uhr Gottesdienst in der Pfarrkirche in Laiz Dr. Kuß

Dienstag, 15.03.2022
10.00 Uhr Gottesdienst im Josefinenstift Dr. Sill
10 Uhr in der Cafeteria für APH, 10.45 Uhr Kapelle 

fürs Betreutes Wohnen

Veranstaltungen
Mittwoch, 16. März 2022
9.15 Uhr ! bis 10:15 Uhr Krabbelgruppe Kreuzkirche, Binger Straße
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, 2G plus, eine Anmeldung ist notwendig,
Interessierte melden sich bitte bei Pfarramt III, micha.fingerle@elkw.de,
Tel. 07571-3430. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.
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14.30 UhrKaffeerunde – miteinander, in der Anna-Fink-Stube, Evang.
Gemeindehaus, Karlstraße 24

15.00 Uhrbis 17:00 Uhr Konfirmandenunterricht ev. Gemeindehaus,
Karlstraße 24, mit Pfarrer Matthias Ströhle
15.00 Uhrbis 16:30 Uhr Konfirmandenunterricht in den Gemeinderäu-
men der Kreuzkirche mit Pfarrerin Kathrin Fingerle

19.30 Uhr-21.00 Uhr Übungsweg „erd-verbunden“ in der Fastenzeit 
Austausch über die Erfahrungen und eine Einführung in das Thema der
kommenden Woche. 
Ort: Bildungszentrum Gorheim und Dekanatszentrum Kloster Gorheim,
Gorheimerstr.28, 72488 Sigmaringen
Die Termine der weiteren Gruppentreffen sind: 23.03.22, 30.03.22, jeweils
19.30 – ca. 21.00 Uhr.

Donnerstag, 17. März 2022
19.00 UhrSitzung des Kirchengemeinderats im ev. Gemeindehaus,
Karlstraße 24

19.30 UhrBildungszentrum Gorheim
Umweltethik aus christlicher Perspektive 
Veranstalter: Bildungszentrum Gorheim in Kooperation mit Partnern der
christlichen Erwachsenenbildung Sigmaringen. 
Inhalte des Vortrags: Biblische Grundlagen und Impulse sowie notwendi-
ge Lernprozesse für eine heutige Umweltethik; zentrale Aussagen der En-
zyklika „Laudato si´“ von Papst Franziskus; neuere Ansätze der Ökothe-
ologie; praktische Impulse für unseren Umgang mit der Schöpfung in Kir-
che und Gesellschaft. 
Zum Referenten: Markus Vogt ist Professor für Christliche Sozialethik an
der Ludwigs-Maximilians-Universität München. Von 2000 bis 2006 war er
Koordinator des Fachbereichs Umwelt beim Rat der europäischen Bi-
schofskonferenzen; Mitglied in zahlreichen einschlägigen politischen,
kirchlichen und wissenschaftlichen Gremien. 
Veranstalter: Kooperation des Referats Fair-Trade-Diözese, Ordinariat
Freiburg, mit dem Dekanat Sigmaringen-Meßkirch und den Partnern der
christlichen Erwachsenenbildung Sigmaringen.
der christlichen Erwachsenenbildung Sigmaringen. 

Vorschau:

Samstag, 26. März 2022
18.00 UhrMusik im ev. Gemeindehaus, Karlstraße 24
„Das elfte Gebot: Du sollst nicht lärmen“
Die evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen lädt zu einem Jazz Kon-
zert im Gemeindehaus ein. Das Trio „Just 3 Left“ wird am Samstag, den
26.3 um 18h im evangelischen Gemeindehaus, Karlstr. 24 in Sigmaringen,
spielen. Es musizieren Fabian Bauer am Piano, Joi Klages am Kontrabass
und Wolf Leube am Schlagzeug. Neben Robert Gernhardts satirischer
Stellungnahme zum elften Gebot werden weitere literarische Texte der
Hochkomik an diesem Abend von W. Schärdel (Rezitator) zum Besten ge-
geben. Zu den Texten serviert das Tübinger Trio coolen Jazz mit einem
Repertoire aus sehr eingängigen Stücken des Esbjörn Svensson Trios bis
hin zu Eigenkompositionen im Stil von Chopin bis Bartok. 
Der Eintritt ist frei. Um eine Spende wird gebeten.

Kaffee-Seminar
Samstag, 2. April 2022, von 9 Uhr bis 19 Uhr.
Kaffeegenuss – fair und gesund?
Ev. Tagungsstätte Haus Bittenhalde Messtetten-Tieringen.

Kosten: keine Seminargebühr, Veranstaltung im Rahmen von „50 Jahre
Haus Bittenhalde“
Kosten für Verpflegung 55 € (inkl. Imbiss, Mittagessen, Kaffee+Kuchen
und Abendessen)
Anmeldung/ Info: info@haus-bittenhalde.de, Tel 07436/494.

Rund 166 Liter Kaffee konsumiert jede*r Bundesbürger*in durchschnittlich
pro Jahr . Damit ist er unangefochten das Lieblingsgetränk in Deutschland.
Ganze 13 % dieser Kaffeebohnen haben das Fairtrade-Siegel. Wir schau-
en hinter die globalen Kaffee-Kulissen. Ganz regionalbesuchen wir das
Kaffeewerk in Albstadt, wo uns der Kaffee-Sommelier in die Geheimnisse
der Aromavielfalt einweiht. Michael Hauser präsentiert mit eigenen Fotos
den Weg des Kaffees von einer Kleinbauernkooperative in Guatemala

über das Langzeitrösten in Biberach bis zum Ausschank in seinem 
Caféprojekt in Blaubeuren. Mit Fotos aus dem Bergnebelwald oberhalb
der Kaffeepflanzungen stellt er den Kampf der Bevölkerung gegen des-
sen Abholzung vor. Nicht nur die regionale Wasserversorgung, das Klein-
klima und das Weltklima hängen davon ab, dass es gelingt, die Reste Ih-
res Bergnebelwaldes zu schützen, sondern auch die künftige Kaffeequa-
lität.

Ablauf: 
Bis 9 Uhr Ankommen im Kaffeewerk Albstadt-Ebingen, Kientenstr. 51
Vorstellung Kaffeewerk (inklusiver Betrieb, Rösterei, Vertrieb von Kaffee
aus fairem Handel....)
Kaffee-Verkostung
11.15 Uhr Abfahrt in Ebingen
11.45 Uhr Ankunft in Tieringen, Haus Bittenhalde
12.15 UhrMittagessen im Haus Bittenhalde
13.30 UhrPräsentation einer Kleinbauernkooperative in Guatemala
13.30 UhrBesuch bei einer Kleinbauernkooperative in Guatemala zum
Thema  „Der Weg von der Bohne zur Tasse – fairer Kaffee ist gesünder“
15.30 UhrKaffee/Kuchenpause natürlich mit fairem Kaffee aus Guatemala
16.15 UhrKlimawandel und Kaffeequalität – der Kampf um den Bergne-
belwald. Wir drehen an den großen Stellschrauben der Zukunft Präsen-
tation und Diskussion
18.15 UhrAbendessen
19.00 UhrAbschluss

Leitung: Dr. Michael Hauser, DiMOE Prälaturpfarrer Ulm
und Betreiber Badhaus Café und Laden in Blaubeuren .
In Kooperation mit dem Kaffeewerk Albstadt
www.kaffeewerk-zollernalb.de

Geöffnete Kirchen
Die Ev. Stadtkirche ist täglich von 10:00-17:00 Uhr geöffnet. 
Herzliche Einladung zum stillen Gebet.

Der Kleiderladen
„KleiderReich“, In der Vorstadt 2, Sigmaringen.
Im KleiderReich können wieder Kleider angenommen werden. Die ange-
lieferten Kleider werden zuerst sortiert, bevor sie zum Kauf angeboten
werden.

Es können Kleider zu folgenden Zeiten gekauft werden:
Dienstag, Donnerstag, Samstag, 10 bis 14 Uhr
Mittwoch, Freitag, 14 bis 18 Uhr
Telefon 0170 – 6959136. Im Laden muss eine FFP2-Maske getragen wer-
den. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage des Kleider-
Reich: https://kleiderreich-sig.de/
Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.

Dialog-Café – Deutschkonversation für Flüchtlinge
Das Dialog-Café beginnt wieder am 
Mittwoch, 16. März 2022 und am Freitag, 18. März 2022
von 10:00 – 11:30 Uhr in der Kreuzkirche, Binger Str. 9

Hilfe in schwierigen Lebenslagen – Sozial- und Lebensberatung 
Für Hilfe in sozialen Notlagen erreichen Sie Michaela Fechter von der Be-
ratungsstelle der Diakonie von Di-Fr telefonisch unter Tel. 07571-683012
sowie per mail: 
fechter.michaela@diakonie-balingen.de 
Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter und nennen Sie Ihre Rück-
rufnummer, sollte niemand direkt erreichbar sein.

Allgemeine Hinweise und Telefonnummern
Sie erreichen die Sekretärinnen im Ev. Gemeindebüro in der Regel zu fol-
genden Kontaktzeiten vor Ort, telefonisch unter Tel. 07571-683010 und
per mail: Gemeindebuero.Sigmaringen@elkw.de: 
Mo, Di, Do 08:30-11:00 Uhr
Mi 10:30-13:00 Uhr und 14:00-15:30 Uhr

Bitte wenden Sie sich auch an das ökumenische Büro „mittendrin-
Kirche am Markt“. Es ist zu folgenden Zeiten geöffnet sowie telefonisch
zu erreichen unter der Nummer 07571-730930 und per mail: 
info@mittendrin-sigmaringen.de
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Mo, Di, Do, Fr 9:30-12:30 und von 14:00-17:00 Uhr
Samstag 9:30-12:30 Uhr
Am Montagnachmittag und Freitagvormittag ist das Büro vom evangeli-
schen Gemeindebüro besetzt. 

Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind erreichbar
Pfarramt I – Pfarrerin Dorothee Sauer Tel. 07571-683014 

dorothee.sauer@elkw.de 
Pfarramt II – Pfarrer Matthias Ströhle Tel. 07571-683011 

matthias.stroehle@elkw.de
Pfarramt III –  Pfarrerin Kathrin Fingerle kathrin.fingerle@elkw.de 

Pfarrer Micha Fingerle micha.fingerle@elkw.de
Tel. 07571-3430

FC Krauchenwies/Hausen
RÜCKBLICK AKTIVE

Bezirksliga Donau, 21. Spieltag
FC 1911 - SV Bad Buchau 2:0 (1:0)
Kunstrasenplatz Josef-Lutz-Stadion, Ablach

Zuschauer: 150
1:0 Jörg Schreyeck (´29)
2:0 Jörg Schreyeck (´71/FE)
Ein zerfahrenes Ringen zweier coronageschwächter Mannschaften. Die
Kugel lief dabei bei unseren Jungs bei weitem nicht so wie zuletzt in den
Vorbereitungsspielen, weshalb die Partie auch nach der frühen Führung
lange offen blieb. Just als der Gegner dann sich dem Ausgleich näherte
die Entscheidung. Ein aufgrund der größeren Spielanteile verdienter Ar-
beitssieg!

Kreisliga B III, 17. Spieltag
SG FV Weithart/TSV Rulfingen - FC 1911 II 3:1 (3:1)
Rasenplatz, Rosna
Zuschauer: 120
1:0 Adrian Heinzle (´4)
2:0 Christoph Lammel (´11)
2:1 Matteo Pasqua (´35/FE)
3:1 Stefan Andelfinger (´39)

Unsere dezimierte Mannschaft schlug sich gegen den Favoriten wacker!
Aufgrund eines frühes Doppelpacks auf die Verliererstraße geraten hielt
man die Partie trotzdem bis zum Ende offen und bot in Sachen Kampfbe-
reitschaft und Einstellung eine gute Partie.

VORSCHAU AKTIVE

Bezirksliga Donau, 22. Spieltag
FV Schelklingen/Hausen - FC 1911
Rasenplatz, Schelklingen
Der erste Sieg im Jahr 2022 war ein hartes Stück Arbeit, auch weil der
Gegner im Abstiegskampf kämpferisch alles in die Waagschale warf.
Nichts anderes erwartet unsere Jungs kommenden Sonntag. So war die
längste Auswärtsfahrt der Saison noch nie eine angenehme und auch
heuer wird ein Erfolgserlebnis davon abhängen, ob man im Stande ist, den
zu dort zu erwartenden Kampf anzunehmen.

Kreisliga B III, 18. Spieltag
FC 1911 II - TSV Mägerkingen
Rasenplatz, Hausen a.A.
Deutschland das Quarantäne-Theater und kein Ende! Logisch, dass vor
allem die II. Mannschaften besonders darunter zu leiden haben. Unge-
achtet der Umstände kämpfte unsere Mannschaft zuletzt in Rosna bra-
vourös, wenngleich es aufgrund der individuellen Stärke des Gegners
nicht zu etwas Zählbarem gereicht hat. Im ersten Heimspiel 2022 gilt es
die gleiche Einstellung an den Tag zu legen...

Einladung zur Generalversammlung 2022
Unsere Generalversammlung findet unter den zu diesem Zeitpunkt gülti-
gen Corona-Regeln am Montag, den 28. März um 19.30 Uhr im Gasthaus
Krone statt.
Hierzu laden wir alle aktiven Sängerinnen und Sänger, unsere Ehrenmit-
glieder sowie alle passiven Mitglieder des Gesangverein Krauchenwies
ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch das Vorstand-Team
2. Totenehrung
3. Jahresbericht durch das Vorstand-Team
4. Bericht des Dirigenten
5. Bericht des Schriftführers
6. Kassenbericht
7. Kassenprüfbericht
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Erhöhung des Mitgliedsbeitrages

10. Planung Jahresausflug
11. Ehrungen
12. Wünsche und Anträge

Anträge an die Generalversammlung sind bis zum 18. März 2022 schrift-
lich an Danuta Guhl zu richten.
Wir bitten darum, die allgemeinen Corona-, Abstands- und Hygieneregeln
einzuhalten.

Mit freundlichem Grüßen
Das Vorstand-Team

Steffanie Boos
Markus Störk
Danuta Guhl

„Probenbeginn beim Gesangverein„
Liebe Sängerinnen und Sänger,
endlich können wir uns nach langer Pause wieder zur Probe treffen.

Probebeginn: Im Rathaussaal am Montag, den 14. März 2022 - gemisch-
ter Chor 19:30 Uhr - Männerchor 20:30 Uhr.

Über neue Sängerinnen und Sänger würden wir uns sehr freuen. Schaut
einfach bei uns vorbei.

Landjugend Krauchenwies 
Einladung zur ordentlichen Generalver-
sammlung
Im Namen der Landjugend Krauchenwies e.V.
möchte ich Sie recht herzlich zu unserer or-
dentlichen Generalversammlung am 22.4.2022
um 20:00 Uhr im Landjugendraum in Krau-
chenwies einladen. Über Ihr Kommen würden

wir uns sehr freuen. Bei schönem und entsprechend warmem Wetter wird
die oben genannte Generalversammlung auf dem Schulhof stattfinden.

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden
3. Tätigkeitsbericht des Kassier
4. Tätigkeitsbericht der Schriftführerin
5. Vorschau und Termine
6. Wünsche und Anträge

Mit freundlichen Grüßen
Jannik Gröber

1. Vorsitzender Landjugend Krauchenwies
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Einladung zur Generalversammlung 2022

Liebe Mitglieder der Musikkapelle Krauchenwies, 
am Samstag, den 26. März 2022 findet im Waldhorn in Krauchenwies die
45. ordentliche Generalversammlung der Musikkapelle Krauchen-
wies e.V. statt.

Beginn 20:00 Uhr

Tagesordnung
1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Totenehrung
3. Jahresbericht 1. Vorsitzender
4. Jahresbericht Schriftführer
5. Jahresbericht Dirigent
6. Jahresbericht Jugendleiter
7. Jahresbericht Kassier
8. Bericht des Kassenprüfers
9. Antrag auf Satzungsänderung bzgl. des Ehrenamtsfreibetrag, in zu-

künftiger Satzung verankert unter § 6 Nr.6 der Satzung der Musikka-
pelle Krauchenwies e.V. 

10. Entlastung der gesamten Vorstandschaft
11. Wünsche und Anträge

Anträge an die Generalversammlung sind spätestens 2 Wochen vor ihrer
Durchführung an den Vorsitzenden zu richten.
Zu dieser Versammlung sind alle aktiven Mitglieder, Ehrenmitglieder und
Fördermitglieder der Musikkapelle Krauchenwies e.V. herzlich eingela-
den.

Wir bitten darum, die allgemeinen Corona-, Abstands- und Hygiene-
regeln einzuhalten. Sollten sich diese kurzfristig ändern und die Ge-
neralversammlung kann in der geplanten Form nicht abgehalten
werden, werden wir euch hierüber im Blättle informieren. 

Mit freundlichen Grüßen 

1. Vorsitzender Klaus Nipp

Obst- und Gartenbauverein Ablach 
Am Sonntag, 27. März 2022 um 19:30 Uhr findet unsere Hauptversamm-
lung in der Turn- und Festhalle in Ablach statt.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht
3. Kassenbericht
4. Kassenprüfbericht
5. Entlastung der Vorstandschaft
6. Wünsche und Anregungen

Weitere Anträge zur Tagesordnung müssen 1 Woche vor der Hauptver-
sammlung schriftlich beim Vorsitzenden Hans Straub eingereicht werden.
Zu dieser Veranstaltung sind alle Mitglieder sowie Freunde, Gönner und
Interessierte des Obst- und Gartenbaues recht herzlich eingeladen.
Wir bitten, die allgemeinen Corona-, Abstands- und Hygieneregeln ein-
zuhalten.

Schriftführer
Ingrid Rauhudt

Seniorengemeinschaft
Ablach
Liebe Senioren!
Die Regelungen wegen Corona wur-
den gelockert. Wir haben uns ent-
schlossen, den bereits angekündig-
ten Kaffeenachmittag 
am Dienstag, 15. März 2022
in der Festhalle Ablach 
Beginn 14.30 Uhr

unter Einhaltung der 3G-Regel durchzuführen. Wir wollen uns einfach mal
wieder treffen, gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammensitzen, ein
Schwätzchen halten und wer möchte, kann gerne seine Spiele mitbringen.
Es darf gespielt werden. Wir sorgen auch für ein Vesper.
Wir freuen uns auf Euch

Euer Seniorenteam
Infos auch unter www.senioren-ablach.de

Volkstanzgruppe Bittelschieß
Traditionelle Mostprobe kann stattfinden
Endlich kann die traditionelle Mostprobe der Volks-
tanzgruppe Bittelschieß am 26. März um 19 Uhr in
Bittelschieß im Bürgerhaus wieder stattfinden.

Traditionell starten wir mit dem Kesselfleischessen vor der Mostprobe.
Freuen sie sich auf Kränzle, Bauch, Leber, Nierle und Herz mit selbstge-
backenem Brot und Sauerkraut. Eine gute Grundlage für die Mostprobe.
War 2021 ein gutes Mostjahr? Für viele bestimmt nicht, da das Wetter
nicht mitgespielt hat. Aber einige haben sicher einen Most, der probiert
und prämiert werden kann. Sind die Most süss oder sauer? Fachsimplen
Sie mit den anderen Gästen und geniessen sie einen schönen Abend im
Bürgerhaus in Bittelschiess. Natürlich ist es auch möglich nur Kessel-
fleisch zu essen bzw nur an der Mostprobe teilzunehmen. Die Volkstanz-
gruppe Bittelschieß freuen sich über jeden, der einen Most zur Bewertung
mitbringt. Dafür müssen Sie am Abend 2 Liter Most mitbringen. Die ersten
3 Plätze und der letzte Platz erhalten einen Preis.
Melden sie sich zum Kesselfleischessen und/oder zur Mostprobe bei
Hubert Griesser an: 07576/1369 oder per 
Mail: hubertgriesser56@gmail.com an. Es ist noch zu beachten, dass
aus Zeitgründen nicht mehr als 15 Mostproben teilnehmen können. Wei-
tere Infos auch unter www.volkstanzgruppe-bittelschiess.de. Beachten
Sie bitte die geltenden Corona-Bestimmungen.

Musikverein Göggingen
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
des Musikverein Göggingen e.V.
Die ordentliche Generalversammlung des Musikver-
ein Göggingen e.V. findet am Samstag, 19. März

2022 um 19:00 Uhr im Saal des Gasthaus Linde in Göggingen statt.
Anträge an die Generalversammlung sind spätestens eine Woche vor ih-
rer Durchführung an den Vorsitzenden zu richten.
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Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen. Eine Teilnahme kann
nur unter Vorlage eines gültigen 3G -Nachweises erfolgen.  Die ak-
tuell gültigen Abstands- und Hygieneregeln sowie die Maskenpflicht sind
zu beachten.

Tagesordnungspunkte:
1. Begrüßung und Totenehrung
2. Tätigkeitsbericht
3. Bericht des Dirigenten, Jugendleiters, Vorstandes 
4. Rechenschaftsbericht
5. Bericht des Rechnungsprüfers
6. Entlastung der Vorstandschaft
7. Ernennung eines Rechnungsprüfers
8. Ehrungen
9. Auswertung der Anwesenheitsliste

10. Wünsche und Anträge
Mit musikalischen Grüßen

Thomas Hänsler, 1. Vorstand

Einladung
Am Samstag, den 26. März 2022 findet um 19.15 Uhr im Probelokal des
Musikvereins Hausen a. A. die ordentliche Mitgliederversammlung des
Fördervereins des MV Hausen a.A. statt. 

Tagesordnung:
1. Begrüßund
2. Jahresbericht
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht des Vorstandes
6. Entlastung der Vorstandschaft 
7. Wahl der gesamten Vorstandschaft
8. Wünsche und Anträge 

Wichtig: Bitte bei Teilnahme die 3G Regel beachten! 
Anträge an die Generalversammlung sind spätestens 1 Woche vor ihrer
Durchführung schriftlich an den Vorstand zu richten, Satzungsände-
rungsvorschläge mindestens 3 Wochen vorher. Die Ergänzungen der Ta-
gesordnung, die erst währen der Generalversammlung (Dringlichkeitsan-
träge) gestellt werden, beschließt diese mit einer Mehrheit von 3/4 der ab-
gegebenen gültigen Stimmen.
Zu dieser Versammlung sind alle aktiven und passiven Mitglieder, sowie
deren Partner, Freundinnen, Freunde und Gönner des Vereins recht herz-
lich eingeladen. 

Das Vorstandsteam
Werner Löw

Tomas Dreher

Seminare am Innovationscampus Sigmaringen
Sprechen Sie digital? Marketingtexte für Ihren Online-Erfolg
Ganz gleich ob Homepage oder Social Media Posting, Newsletter oder
Über uns Seite: Webtexte folgen ganz eigenen Regeln.
Worauf kommt es an, wenn wir als Marketingverantwortliche für ein Unter-
nehmen oder als Selbstständige texten?
Wie schreiben wir Headlines, Betreffzeilen, Aufzählungen und Marketing-
texte so, dass sie gerne gelesen werden und erfolgreich sind?
Werbetexterin Katrin Schlegel zeigt in diesem Workshop leicht umsetz-
bare Text-Tricks, Tipps und Techniken für starke Marketingtexte, die Men-
schen und Ziele erreichen.

Termin: Mittwoch, 16.03.2022, 09:00 – 12:00 Uhr
Dozent: Kathrin Schlegel, Die Schreiberei
Preis: 100 Euro
Diese Veranstaltung wird gefördert im Rahmen des Digital Hubs Neckar-
Alb-Sigmaringen durch das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tou-
rismus Baden- Württemberg.

Die Veranstaltung findet je nach Infektionsgeschehen in Präsenz oder on-
line über Zoom statt. Bei einer Online-Variante erhalten Sie die Anmelde-
daten nach Anmeldung einige Tage vor der Veranstaltung. 

Mehr Informationen und Anmeldung über: 
www.innocamp-sigmaringen.de

Haus der Natur Filzkurs
Beuron. Filzkurs Sitzkissen für die Wandertour. 
Samstag, 26. März, 10 bis ca. 13 Uhr (Anmeldung bis 18.03.)
Ein handgefilztes Wanderkissen, individuell gestaltet, ist nicht nur ein Hin-
gucker bei der Maientour, sondern lässt sich auch bequem im Rucksack
verstauen. Es wiegt nicht viel und isoliert hervorragend gegen Kälte und
Feuchtigkeit. Auch Filzanfänger können sich an diesem guten Stück ver-
suchen. Der Kurs findet nur statt, wenn keine Maskenpflicht besteht. Treff-
punkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: Inge Schmidt; Gebühr:
24,- € inkl. Material; Anmeldung bis 18. März beim Haus der Natur, Tel.
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.

Landratsamt Sigmaringen 
Förderprogramm „ReStart“ für Offene Jugendarbeit
Das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendli-
che“ des Bundes und der Länder kommt nun auch in der Offenen Ju-
gendarbeit im Landkreis an. Insgesamt stehen 38.582 € zur Verfügung,
die nach dem Förderprogramm „ReStart Offene Jugendarbeit“ vergeben
werden können.

Mit der Förderung sollen Defizite der Kinder und Jugendlichen durch die
Entbehrungen der Corona-Pandemie abgemildert und kompensiert wer-
den. Dies kann durch „Beschaffungen und Aktivitäten“ in Jugendhäusern,
Jugendtreffs und anderen offenen Einrichtungen geschehen. Es können
z.B. Renovierungen oder Ergänzungen in der Ausstattung oder auch Ver-
anstaltungen finanziert werden. Gerade das Fehlen von Treffen mit
Freunden war für die Jugendlichen sehr belastend.

Antragsberechtigt sind Jugendhäuser und Jugendtreffs, aber auch ande-
re Anbieter von offenen Angeboten, z.B. selbstverwaltete Treffs. Das An-
gebot sollte sich an alle Jugendlichen z.B. einer Ortschaft richten, also
nicht an eine Mitgliedschaft oder eine Clique gebunden sein und einen
Treffpunktcharakter haben.

In einer ersten Tranche können bis 30.06.2022 pro Antragsteller maximal
2.500,- € bewilligt werden.

Die Fördermittel können ab sofort über die Homepage des Landkreises
www.landkreis-sigmaringen.de/restart-Jugendarbeit beantragt werden.
Roland Schönbucher von der Kinder- und Jugendagentur ju-max berät zur
Antragsstellung. 
Kontakt: roland.schoenbucher@lrasig.de, 0151 / 12555717

Jugendkunstschule Sigmaringen
Am Samstag, 12.03.2022 findet von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr die „Bau-,
Mal- und Geschichtenwerkstatt: Heute bin ich“ für Kinder zwischen 5
und 7 Jahren statt. Die Kinder lassen sich in diesem Workshop von den
Bildern des Buchs „Heute bin ich“ inspirieren und gestalten ihr jeweils per-
sönliches Stimmungsbild. Im Buch hat Mies van Hout Fische in leuchten-
den Farben gemalt. Jeder Fisch drückt ein anderes Gefühl aus. Mal ist es
eine schöne, mal eine verwirrende Stimmung, manchmal eine heftige
Empfindung, manchmal eine ganz zarte. Heute bin ich zufrieden. Und du?
Bist du neugierig? Gelangweilt? Zornig? 
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Die „Gipswerkstatt: Interaktion“ findet statt am Samstag, 12.03.2022
von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr und ist für Jugendliche ab 13 Jahren.  Ge-
sucht werden spannende Haltungen und Interaktionen zwischen zwei Fi-
guren. Herrscht zwischen diesen Figuren ein Miteinander oder ein Gegen-
einander, gibt es Streit oder ein gemeinsames Ziel? Gesucht werden
spannende Haltungen und Interaktionen. 

Ostern steht vor der Tür und wir nähen in unserer „Nähwerkstatt: Gro-
ßes Hühnernähen“ Hühner. Die Nähwerkstatt findet am Samstag,
19.03.2022 zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr statt und für Kinder ab 9
Jahren geeignet. Die gackernden Gesellen sind schnell und einfach ge-
näht, deshalb sind keine Nähkenntnisse erforderlich. Die Hühner sind am
schönsten, wenn man gleich eine ganze Menge von ihnen näht. Ob am
Osterstrauch, als Fenster- oder Tischdeko, – sie bereiten eine Menge
Freude.

Das „Tonatelier: Freches Federvieh“ ist für Kinder ab 8 Jahren und fin-
det am Samstag, 19.03.2022 zwischen 15:00 Uhr und 17:30 Uhr statt. Wir
modellieren aus Ton kleine Piepmätze, Hühner, Flattertiere – Hauptsache
mit Schnabel. Der Grundkörper ist ganz einfach und schnell hergestellt.
Und dann bist du dran: Augen, Flügel, Füße, Schnabel und alles, was dein
Tierchen sonst so braucht, darfst du ansetzen und zurechtdrücken. Kein
Vogel sieht wie der andere aus und zusammen werden sie ein großer fre-
cher Schwarm. Getrocknet flattert alles in den Brennofen und kann dann
abgeholt werden. Wer es farbig möchte, malt seine Tiere daheim noch an.

Mehr Information und Anmeldung unter: 
www.bildungszentrum-gorheim.de. 

Ein Blick auf die Homepage lohnt sich immer, es gibt viele spannende Kre-
ativ-Angebote für Jugendliche und Kinder.

Vortrag Demenz
Mit dementen Menschen besser kommunizieren

Montag, 14.03.22 19.30 Uhr Bürgersaal im Rathaus Inzigkofen
Michael Brzesowsky, Sozialpädagoge und Demenzkommunika-
tionsexperte, Vortrag
Gemeinschaftsaktion mit dem Bildungswerk und dem Arbeitskreis
Christliche Erwachsenenbildung Sigmaringen
Eintritt frei/Spenden erbeten
Vorstellung von „Validation“ als Methode im Umgang mit Alzheimer-Pa-
tienten mit praktischen Beispielen.
Eine Veranstaltung im Rahmen des Projekts „Demenz im Quartier“
Gemeinschaftsveranstaltung mit der Gemeinde Inzigkofen und dem Ar-
beitskreis Christliche Erwachsenenbildung Sigmaringen
Validation® ist eine Methode um mit hochbetagten Menschen die unter
der Diagnose Alzheimer Demenz leiden besser zu kommunizieren. Sie
kann die Krankheit nicht heilen doch, schafft Validation® erheblicher Er-
leichterung bei Betreuenden wie Betroffenen gleichzeitig. Schwierige Si-
tuationen können besser zugeordnet werden und die Gefühle der Betrof-
fenen besser verstanden werden. Validation® kann den Alltag in der De-
menzbetreuung erheblich verbessern und sorgt somit für eine höhere Zu-
friedenheit und eine bessere Pflegequalität. Der Weg der Validation®
führt über das Gefühl zum Menschen, weg von den kognitiven Sachbot-
schaften, die oft aufgrund der Krankheit eingeschränkt sind. 
Warum dies so ist, und wie man diese Technik gezielt einsetzt, kann der
Vortrag vermitteln.

Kurse am Bildungszentrum Gorheim
Wer Spanisch oder Französisch von Beginn an lernen möchte, ist bei
unseren Anfängerkursen genau richtig. Spanisch beginnt am Dienstag,
15.03.2022 von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr, der Französischkurs beginnt am
Mittwoch, 16.03.2022 von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr. American English
Conversation steht im Kurs ab Mittwoch, 16.03.2022 von 17:00 Uhr bis
18:30 Uhr an.

Der Kurs „Alltagshelden“ beginnt am Mittwoch, 16.03.2022 und findet
fünfmal jeweils von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr statt. Nehmen Sie sich als El-
tern eine Auszeit und gönnen Sie sich einen Vormittag für sich. Treten Sie

in Austausch mit anderen Eltern und sprechen Sie über aktuelle Themen
aus Ihrem Familienalltag. 

Für Geübte und Anfänger findet ab Donnerstag, 17.03.2022 von 18:30 Uhr
bis 21:00 Uhr das „Tonatelier: Dekorative Kugeln“ statt. Mithilfe von
Gipsformen stellen Sie schnell und unkompliziert runde Rohlinge in unter-
schiedlichen Größen her. Die Tonkugeln können Sie mit verschiedenen
Werkzeugen und Stempeln gestalten. Es sind grafische Muster möglich,
genauso wie organische Motive aus der Natur – ganz nach Ihren eigenen
Vorlieben und Möglichkeiten. 

Am Donnerstag, 17.03.2022 findet von 19:30 Uhr bis 21:00 Uhr der Vor-
trag “Umweltethik aus christlicher Perspektive“ statt. In seinem Vor-
trag wird Markus Vogt die biblischen Grundlagen für eine Umweltethik aus
christlicher Perspektive herausarbeiten und neuere Ansätze der „Ökothe-
ologie“ aufzeigen. Markus Vogt ist seit 2007 Professor für Christliche So-
zialethik an der Ludwigs-Maximilians-Universität München. 

Der Tageskurs „Achtsamkeit macht glücklich“ findet am Samstag,
19.03.2022 von 09:30 Uhr bis 17:00 Uhr statt. Nutzen Sie die Möglichkeit,
an diesem Achtsamkeitstag zur Ruhe zu kommen und ein inneres Gleich-
gewicht herzustellen. Die Kursleiterin wird mit Ihnen Mediationen, Ent-
spannungsübungen und Übungen zur Selbstliebe durchführen. 

Der Kurs „Zeuginnen der Auferstehung Jesu“ beginnt am Mittwoch,
23.03.2022 und findet von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr statt. Tauchen Sie an
drei Abenden in die Evangelien-Texte ein und entdecken Sie die ent-
scheidende Rolle der biblischen Frauen als Apostelinnen des christlichen
Glaubens.

Weitere Kurse, mehr Informationen und Anmeldungen auf der Homepa-
ge www.bildungszentrum-gorheim.de. 

Kreisjugendring bietet digitale Seminare 
für die Vereinsarbeit an
Bevor die Vereinsarbeit wieder volle Fahrt aufnimmt, bietet der Kreisju-
gendring in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendagentur des
Landkreises Fortbildungen in Form von online Formaten an. Sie richten
sich an alle, die in Vereinen aktiv sind und die ihre Juleica verlängern
möchten, sie sollen Impulse für die Vereinsarbeit geben. Mit der Veran-
staltung „Digitaler Werkzeugkasten für die Vereinsarbeit“ beginnt die Se-
minarreihe. In dieser Veranstaltung lernen Sie verschiedene Werkzeuge
kennen, die die Zusammenarbeit und Planung im Verein erleichtern. In
den verschiedenen online Tools, geht es um Terminfindungen, gemein-
same Kalender, Austauschplattformen, Aufgaben / Projektplanung, Da-
teiablagen, Grafiken und das gemeinsame Texten. Einige Module können
schon während des Seminares ausprobiert werden.

Der Vortrag Kinderschutz im Verein/Verband richtet sich an alle Vereine
und Verbände, die Jugendarbeit betreiben. Sie sind per Gesetz angehal-
ten, eine Vereinbarung zum Kinderschutz gem. §72a SGB VIII mit dem Ju-
gendamt abzuschließen. Das Ziel des Gesetzgebers ist es, sexuelle Über-
griffe zu verhindern, die leider auch im Kontext der ehrenamtlichen Arbeit
vorkommen. An diesem Abend werden die rechtlichen Regelungen und
deren Umsetzung in die Praxis der Vereinsarbeit vorgestellt.

Die Veranstaltung „Gestalten mit Canva“ ist ein Must-Have für die digita-
le Vereinsarbeit. Es richtet sich an alle, die in der Vereinsarbeit Plakate,
Poster und Einladungen sowie Beiträge für soziale Netzwerke benötigen.
Das kostenfreie Grafiktool Canva ist eine Designplattform bei dem der
Nutzer per „Drag und Drop“ ganz einfach ansprechende Designs gestal-
ten kann. Die Teilnehmenden haben die Möglichkeit das Programm sel-
ber auszuprobieren und können die entstandenen Grafiken downloaden.
Die Veranstaltung „Fördergelder des Landkreises für die Jugendarbeit ist
der letzte Vortrag der Impulsreihe. Der Landkreis Sigmaringen unterstützt
die ehrenamtlich erbrachte Jugendarbeit bei Freizeiten, Jugendleiteraus-
bildung, Bildungsmaßnahmen mit Jugendfördermitteln. Wer ist berechtigt
einen Antrag zu stellen? Welche Maßnahmen sind zuschussfähig, was
muss man beim Antrag stellen beachten. Was ist pandemiebedingt die-
ses Jahr anders.
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Der Kreisjugendring möchte die Vereine in Ihrer ehrenamtlichen Arbeit
unterstützen und freut sich über Anmeldungen.

Impulsveranstaltungen 2022 online
17. März: Onlineplattformen für die Vereinsarbeit 

(Referent: Michael Weis)
23. März: Kinderschutzverfahren im Landkreis Sigmaringen 

(Referent: Dietmar Unterricker)
30. März: gestalten mit Canva (Referentin: Nele Deuringer)
7. April: Fördergelder des Landkreises für die Jugendarbeit 

(Referentin: Anni Kramer)

Uhrzeit jeweils von 18:30 bis 20 Uhr Anmeldung unter: 
https://t1p.de/kjr-sigmaringen

Galerie „Fähre“ eröffnet Ausstellung „Schichtarbeit“
Bad Saulgau –  Am Sonntag, 20. März findet um 11.30 Uhr in der Städti-
schen Galerie die Eröffnung der Ausstellung „Schichtarbeit – Farbe.Li-
nie.Form“ statt mit Werken von Isa Dahl (Stuttgart), Veronika P. Dutt (Was-
serburg), Ulla Mross (Mengen), Herbert Volz (Ulm) und Daniel Wollmann
(Hohentengen). Es spricht Andrea Dreher von der Ravensburger Galerie
21.06; Gisela O´Grady-Pfeiffer begleitet die Vernissage musikalisch auf
der Glasharfe.

Die Ausstellung präsentiert fünf künstlerische Positionen, bei denen das
Thema Schichtung eine wesentliche Rolle spielt. Ihr besonderes Interes-
se gilt dabei dem Zusammenwirken und Spannungsverhältnis der Haupt-
elemente bildnerischer Darstellung: Farbe, Linie und Form.
Dabei reicht das Spektrum von der ungegenständlichen Farbfeldmalerei
des Ulmer Künstlers Herbert Volz und Veronika P. Dutts Lichträumen über
Isa Dahls und Daniel Wollmanns Farbschichtungen bis hin zu Farbholz-
schnitten von Ulla Mross, bei denen sich durch die Überlagerung von 
Linie und Form figurative Bezüge ergeben.

Es begegnen sich bei der Ausstellung fünf Künstlerinnen und Künstler, die
der Farbe, Linie und Form jeweils ganz unterschiedliche Aspekte abrin-
gen: Starre und Bewegung, freie Geste und kontrollierte Form, Intuition
und Konstruktion. Im Miteinander und gleichzeitigen Kontrast erlauben sie
eine inspirierende Annäherung und Auseinandersetzung mit zentralen
Grundelementen gestalterischen Ausdrucks.

Die Ausstellung dauert bis 15. Mai und ist geöffnet dienstags bis sonntags
jeweils von 14-17 Uhr.

Dorfgemeinschaft Storzingen
Kunsthandwerker und Hobbykünstler
Die Dorfgemeinschaft Storzingen sucht noch Aussteller für einen Früh-
lings- und Ostermarkt am 09.- und 10. April 2022.
Es muss sich nicht um Ostern handeln, es sollte aus Liebe und selbstge-
macht sein, das ist das Motto für den Frühlingsmarkt.
Bei Interesse bitte melden bei Dorfgemeinschaft Storzingen, Tel.: 07573-
1710, E-Mail: r.hotz@freenet.de

DJO Stuttgart • Gastschüler aus Mexiko suchen 
dringend Gastfamilien
Im Rahmen eines Gastschülerprogramms mit Schulen aus Lateinameri-
ka sucht die DJO - Deutsche Jugend in Europa für 8 Junge und 3 Mäd-
chen aus Mexiko dringend Gastfamilien in Deutschland. Die Familienauf-
enthaltsdauer ist vom 14.04. – 02.06.2022. Der Gegenbesuch ist mög-
lich.
Kontakt: DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 92,
70176 Stuttgart. Tel. 0711-6586533, Mob. 0172-6326322, e-Mail:
gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de.

Donaubergland 
Geheimtipp Donauwelle
Ihre Stimme für den Premiumweg Eichfelsen-Panorama
Die Expertinnen und Experten des „WANDERMAGAZIN“ haben den Pre-
miumwanderweg „DonauWelle Eichfelsen-Panorama“ ausgewählt für

die Wahl „Deutschlands Schönster Wanderweg 2022“. Die Tour wurde mit
14 weiteren Wanderwegen aus über 100 Wegen aus ganz Deutschland
in der Kategorie „Tagestouren“ nominiert. Bundesweit kann für die Wege
abgestimmt werden. 
Noch bis Ende Juni 2022 kann man entweder direkt online im Wahl-
studio des „WANDERMAGAZIN“ oder per Wahlkarte für die Wege ab-
stimmen: Es gibt dort auch etwas zu gewinnen. Die Wahlpostkarten gibt
es bei den Städten und Gemeinden sowie in den Gastronomiebetrieben
im Donaubergland. 
Wandern und Einkehren - eine Abstimmung hilft natürlich auch allen un-
seren „EhrenGastHäusern“ und Übernachtungsbetrieben!
Alle wichtigen Infos rund um die Wahl, den Link zum Wahlstudio, zur Tour
und zu den Aktionen gibt es im Internet unter www.geheimtipp-donau-
welle.de oder auch direkt bei der Donaubergland GmbH unter Tel. 07461-
7801675.

Neuer Reisepodcast für die Region
Das neue „Podkäschtle“ für Oberschwaben-Allgäu
Im neuen Reisepodcast für die Region Oberschwaben-Allgäu „Pod-
käschtle – Oberschwaben-Allgäu entdecken“ erzählen bekennende Ober-
schwaben Geschichten aus der Heimat. Der Podcast kann ab sofort auf
allen gängigen Kanälen und auf der Webseite der Oberschwaben Tou-
rismus GmbH (OTG) angehört werden.

Im neuen Reisepodcast „Podkäschtle – Oberschwaben-Allgäu ent-
decken“ stellen Einheimische ihre Heimat vor. Diese Menschen bringen
dem Zuhörer die besondere Wärme, den Humor und die bodenständige
Gemütlichkeit von Oberschwaben-Allgäu nahe. Sie füllen die schönen
Aussichten auf Berge und Seen mit noch schöneren Geschichten. „Es
geht um Emotionen, um Bilder, die ein „Kino im Kopf“ erzeugen sollen.“
so Petra Misch, Geschäftsführerin der OTG. „Wir wollen den Menschen
mit unserem neuen Podkäschtle mit authentischen Geschichten einfach
Lust auf einen Urlaub oder einen Ausflug bei uns im schönen Ober-
schwaben-Allgäu machen.“ Thomas Strobel, Podkäschtle-Moderator und
gebürtiger Oberschwabe antwortet auf die Frage, was ihn an seiner neu-
en Aufgabe am meisten begeistere: „Das Tolle ist, dass ich als beken-
nender Oberschwabe die Liebe und Begeisterung für meine Heimat den
Zuhörerinnen und Zuhörern unseres Podkäschtles näherbringen darf.
Das ist für mich eine große Freude und auch eine besondere Ehre.“

Gäste wie auch Einheimische finden in sieben Episoden, die im Laufe des
Jahres produziert werden, neue Ideen, inspirierende Perspektiven und
sympathische Charaktere. Ob der Vollblut-Gastronom aus Bad Waldsee,
die Führerin im Bauernhaus-Museum Allgäu-Oberschwaben in Wolfegg
oder die Touristikerin aus Bad Saulgau: Authentisch und persönlich ver-
rät jeder, was diese Region so erlebenswert macht. Da kommt der Out-
door-Guide mit dem örtlichen Urgestein ins Gespräch, da stellen Reise-
mobilisten ihre Geheimtipps vor, da werden die kulturhistorischen High-
lights oder die besten Spots für Familien unter die Lupe genommen. Nicht
nur Gäste, auch Einheimische werden viele spannende Einblicke gewin-
nen und Überraschendes erfahren.

Zu finden sind die Audio-Episoden überall, wo es Podcasts gibt und auf
www.oberschwaben-tourismus.de/podcast

Bei Fragen wenden Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail an die
Oberschwaben Tourismus GmbH, Tel. +49 (0)7583 92638-0 oder an 
info@oberschwaben-tourismus.de.

Haus der Natur 
Das Jahresprogramm 2022 ist da! Frühlingserwachen im Haus der
Natur
Das Haus der Natur freut sich, pünktlich zum Frühling das neue Jahres-
programm vorstellen zu können. Der Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf
dem Thema „(G)Artenvielfalt – Lebensraum & Wohlfühlort“. Damit wird die
große Bedeutung von Gärten als Lebensraum in den Fokus gerückt, nicht
nur für uns Menschen, sondern auch für heimische Tiere und Pflanzen.
Rund um das Thema finden verschiedene Exkursionen, Workshops und
Seminare statt. Ob eine Führung durch den Felsengarten in Irndorf oder
das Basteln von Rankhilfen – die Veranstaltungen sind so vielfältig wie un-
sere Gärten an sich. Zudem findet ein Naturgartenwettbewerb statt, bei
dem die schönsten Naturgärten innerhalb des Naturparks Obere Donau
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prämiert werden. Der Bewerbungsbogen hierfür ist voraussichtlich ab En-
de März erhältlich.

Aber auch zu anderen Themenbereichen hat das Jahresprogramm viel zu
bieten. Bei rund 200 Veranstaltungen von naturschutzfachlichen Fortbil-
dungen über geführte Wanderungen bis hin zu kreativen Filz-Workshops
ist mit Sicherheit für jeden etwas Passendes dabei. Eine Neuheit in die-
sem Jahr ist eine Kunstausstellung, die unter dem Motto „Verflechtungen“
vom 16. bis 19. Juni am Haus der Natur stattfindet. Hier präsentiert Künst-
ler Rainer Müller-Tombrink seine Werke, die einen künstlerischen Blick auf
Flechten und andere Erstbesiedler im Oberen Donautal geben.

Das Jahresprogramm erhalten Sie ab sofort beim Haus der Natur in 
Beuron. Es kann auch per Mail an info@nazoberedonau.de bestellt wer-
den. Außerdem finden Sie unter www.nazoberedonau.de alle Veranstal-
tungen online in unserem Veranstaltungskalender sowie das komplette
Programm unter www.naturpark-obere-donau.de zum Download.

Das Haus der Natur ist ganzjährig geöffnet von Montag bis Freitag von 9
bis 17 Uhr und zusätzlich von April bis 1. November an Wochenenden und
Feiertagen von 13 bis 17 Uhr.

Freilichtmuseum Neuhausen
Start in die 34. Saison!
Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck stellt vielseitiges Programm
vor

Saisonrückblick
Die Museumssaison 2021 war für das Freilichtmuseum Neuhausen ob
Eck die Kürzeste seit der Eröffnung 1988. Coronabedingt konnte das Mu-
seum erst ab Anfang Juni (statt Ende März) Besucherinnen und Besucher
empfangen. Und dennoch gibt es auch wieder viele Lichtblicke: Fast 2.300
Schülerinnen und Schüler nahmen wieder an Schule-im-Museum-Pro-
jekten teil. Im Oktober kamen über 5.000 Besucherinnen und Besucher
zur Kirbe, der ersten Großveranstaltung für das Freilichtmuseum seit
2019. Insgesamt durfte sich das Freilichtmuseum nach der Herbstferien-
woche über rund 30.000 Besucherinnen und Besucher freuen. Das wa-
ren etwa 2.000 mehr als noch im Jahr 2020, und das trotz verkürzter Öff-
nungszeit.

Vorschau auf die Saison 2022
Das Jahresprogramm zur 34. Saison verspricht viel Abwechslung. Von
Großveranstaltungen bis zu Kursen, Führungen, Seniorentheater und
Filmvorführungen. Und auch Neues wartet auf die Besucherinnen und Be-
sucher: ob ein zweitägiger „Tuchmarkt und mehr“, eine Museumsführung
für Gehörlose oder ein ganz besonderes Handwerksexperiment, an des-
sen Ende ein Kachelofen steht. 

Haus des Jahres 2022: Haus Mennwangen
In der kommenden Saison wird das Museum das „Haus Mennwangen“
aus der Gemeinde Deggenhausertal im Bodenseekreis in den Mittelpunkt
rücken. Seine verwickelte Geschichte und sparsame museale Ausgestal-
tung machten es den Besucherinnen und Besuchern bisher nicht einfach,
das Haus für sich zu entdecken. Am 12. Mai eröffnet das Freilichtmuseum
die neue Ausstellung „Fehlstellen – Geheimnisse im Haus Mennwangen“.
Das Ausstellungsteam beleuchtet die geheimnisvollen und ungeklärten
Ecken des Hauses, die „Fehlstellen“. Und vor allem lässt es die Besu-
cherinnen und Besucher an diesen Fragen teilhaben und lädt ein, mitzu-
denken und selbst mögliche Antworten zu finden. Mit dem Architekturbü-
ro Münzing aus Stuttgart wurde ein Partner gefunden, der diesen interak-
tiven, spielerischen Umgang mit einem historischen Haus und den Fra-
gen, die es aufwirft, in die passenden Gestaltungsideen übersetzen wird. 

Energieerlebnisreise: eine neue interaktive App
Am 2. Juni stellt das Freilichtmuseum ein weiteres Highlight der Öffent-
lichkeit vor, die ersten Stationen des interaktiven und digitalen Energieer-
lebnisweges. Mit dieser App werden die Besucherinnen und Besucher
durchs Museum begleitet. Im Mittelpunkt steht der Umgang mit Energie
und Ressourcen in der Vergangenheit. Anschließend können sie spiele-
risch das Klima in der Zukunft retten und schützen. Durch die Firma Imsi-
mity aus St. Georgen werden auch neue Techniken, wie Augmented Re-
ality, eingesetzt. Das Projekt besitzt Alleinstellungscharakter unter den
Freilichtmuseen in Baden-Württemberg und wird von der Deutschen

Bundesstiftung Umwelt gefördert. Das interaktive Spiel im Freilichtmu-
seum entsteht in Kooperation mit der Stabsstelle Energie und Klima-
schutz, und ist Teil der interaktiven Energieerlebnisreise, die zudem einen
Energieradweg der Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH so-
wie einen Kultur- und Freizeitführer des Kreisarchivs des Landkreises Tutt-
lingen umfasst. 

Ausstellung: Werbegrafik im Kaufhaus Pfeiffer
Ab dem 29. Mai kommen Vintage-Fans bei der Ausstellung „Triumph
bleibt im Karton! Werbegrafik im Kaufhaus Pfeiffer“ ganz auf ihre Kosten:
die Volontärin Julia Berlitz rückt Schaufensterwerbung der 1950er bis
1970er Jahre ins Rampenlicht. Im Kaufhaus Pfeiffer gab es wirklich alles,
was das Herz begehrte. In über 600 Kartons sind Waren verpackt, die sich
bei der Übernahme durch das Museum noch im Haus befunden haben
und die nicht im historischen Laden ausgestellt sind. Ein ganz besonde-
rer Schatz ist die Sammlung der Werbegrafik. Die Ausstellung zeigt Wer-
bung vergangener Zeit und erzählt Wissenswertes zur deutschen Mar-
kengeschichte. Es wird ein Lebensgefühl erkundet und der Frage nach-
gegangen, warum der Aufsteller mit den hübschen, in Triumphwäsche ge-
kleideten Damen im Karton bleiben musste.

Auch Großveranstaltungen mit Neuerungen
Das Jahr 2022 soll wieder ein Jahr der Großveranstaltungen im Freilicht-
museum werden. Neben dem altbekannten Fuhrmannstag und der Kirbe
wird es am ersten Septemberwochenende einen „Tuchmarkt und mehr“
geben. Hier dreht sich alles um Tuche und Stoffe, Fäden und Bänder. Das
wird nicht nur das Näh- und Handarbeitsherz höherschlagen lassen. Be-
reits im zweiten Jahr gibt es eine Kooperation mit „Campus Galli – karo-
lingische Klosterstadt Meßkirch“. Unter dem Motto „Murmeln und bunte
Karten – Spielend durch 1000 Jahre“, können Besucherinnen und Besu-
cher an zwei Wochenenden im Juli und August nach Herzenslust histori-
sche Spiele ausprobieren. Beim Besuch beider Einrichtungen profitieren
die Besucherinnen und Besucher sogar von reduzierten Eintrittspreisen.
Das große Highlight zum Ende der Saison ist wie immer die Kirbe. Diese
findet in diesem Jahr sogar an drei Tagen statt, vom 1. bis 3. Oktober. Der
Tag der Deutschen Einheit wird einfach noch an das Festwochenende an-
gehängt! Hier kooperiert das Freilichtmuseum mit dem Fairtrade Land-
kreis Tuttlingen und dem Forum Ernährung am Landwirtschaftsamt Tutt-
lingen für ein nachhaltiges Erntedank-Erlebnis. 

Neue Eintrittspreise
Alle Veranstaltungen können die Besucherinnen und Besucher in der
kommenden Saison für einen moderat erhöhten Eintrittspreis wahrneh-
men. Erwachsene zahlen 8,50 Euro, Jugendliche ab 11 bis einschließlich
16 Jahren 2,00 Euro, der ermäßigte Tarif beträgt 6,00 Euro. Kinder bis ein-
schließlich 10 Jahren haben weiterhin freien Eintritt. Die Saisonkarte gibt
es bereits für 23,00 Euro, und für Jugendliche zwischen 11 und 16 Jahren
für 6,00 Euro. 

Und eine weitere tolle Neuerung wartet auf unsere Besucherinnen und Be-
sucher: Wer eine Vorabendrunde durch das Museum drehen will, muss
künftig nicht mehr den vollen Eintritt zahlen! Ab 16.00 Uhr darf man für
4,00 Euro (Jugendliche: 1,00 Euro) hinein.
Die erste Besucherin oder der erste Besucher bekommen am 26.
März zur Saisoneröffnung sogar eine Saisonkarte geschenkt!

Das vollständige Programm mit allen Veranstaltungen, Kursen und wei-
teren Angeboten finden Sie unter www.freilichtmuseum-neuhausen.de 

Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e. V.
Warum es uns gibt.
Jährlich erkranken deutschlandweit 2000 Kinder an Krebs. Das sind 2000
Kinder, die sich von heute auf morgen in einer Ausnahmesituation
wiederfinden und schon in viel zu jungen Jahren mit der Erfahrung einer
lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert werden. Die Eltern, Geschwi-
ster und Großeltern sind ebenso von dieser Diagnose betroffen und häu-
fig mit vielen Ängsten, Zweifeln und der Ungewissheit darüber, wie es
weitergeht, belastet. Genau diese Kinder und Familien brauchen unsere
Hilfe.
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Was wir tun.
Der Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen möchte den Familien
in dieser schweren Zeit Mut, Hilfe und Hoffnung geben...

• im Elternhaus und Familienhaus, in denen die Eltern während der klini-
schen Therapie der Kinder wohnen und ein „Zuhause auf Zeit“ finden
können

• durch die psychosoziale Begleitung der betroffenen Kinder und deren
Familien währendder Therapie, in Palliativsituationen und in der Nach-
therapiezeit

• mit organisierten Freizeiten für Patienten, deren Eltern und Geschwister
oder für verwaiste Eltern

• durch Finanzierung von Personalstellen, finanzielle Unterstützung der
Forschung und vielfältige Betreuungsangebote für Patienten und deren
Eltern auf den Stationen

Warum wir Ihre Hilfe brauchen. 
Doch helfen können wir nur gemeinsam mit Ihnen. Denn alles, was wir
für krebskranke Kinder und deren Familien tun, wird ausschließlich durch
Spenden finanziert. Auch Sie können den Kindern und Familien helfen,
wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen. Gemeinsam können wir den
kranken Kindern und ihren Familien helfen.

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung!

Helfen Sie uns zu helfen!
Kreissparkasse Tübingen VR Bank Tübingen eG
IBAN: DE10 6415 0020 0000 1260 63 IBAN: DE26 6406 1854 0027 9460 02
BIC: SOLADES1TUB BIC: GENODES1STW

Weitere Informationen über unseren Verein finden Sie auf unserer Web-
seite unter www.krebskranke-kinder-tuebingen.de. Besuchen Sie uns
doch auch auf unserer Facebook-Seite (krebskranke.Kinder.Tuebingen)
oder bei Instagram (@krebskrankekindertuebingen).
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Einladungskarten, Danksagungskarten,
Tischkarten ... und vieles mehr !

Schauen Sie 

bei uns vorbei, wir 

beraten Sie gerne !




